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Vorwort 

Runde Geburtstage sind stets ein Anlass, Bilanz zu ziehen. Dies gilt insbe-
sondere für ein Gesetz wie das Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setz des Landes Brandenburg, das vor zehn Jahren als das erste Informati-
onsfreiheitsgesetz der Bundesrepublik Deutschland nach langen und heftigen 
Diskussionen verabschiedet wurde. Die Hoffnungen seiner Unterstützer rich-
teten sich auf nichts Geringeres, als auf einen Paradigmenwechsel in der öf-
fentlichen Verwaltung. Mit einem gesetzlichen Anspruch der Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes auf Einsicht in Verwaltungsakten sollte ein Wandel 
vom Amtsgeheimnis zu einer transparenten Verwaltung erreicht werden. Den 
Brandenburgerinnen und Brandenburgern sollte die Teilhabe am demokrati-
schen Prozess erleichtert werden. 

Zehn Jahre nach Verabschiedung des ersten Akteneinsichts- und Informati-
onszugangsgesetzes gehört die Umsetzung der Rechte aus dem Gesetz in 
Brandenburg nunmehr zum Behördenalltag. Brandenburg ist längst nicht 
mehr allein, sondern nur eines von neun Bundesländern und dem Bund, die 
ein Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet haben. Umso interessanter ist 
es, nach zehn Jahren zu fragen, wie unser Vorreitergesetz nach einer gewis-
sen Alltagserfahrung gesehen wird. Hat es seine Bewährungsprobe bestan-
den? Wie werden die einstigen Hoffnungen oder Befürchtungen aus heutiger 
Perspektive bewertet? Welchen Weg soll Brandenburg bei der Weiterentwick-
lung der Informationsfreiheit einschlagen? 

Um Antworten zu erhalten, habe ich Vertreter der Zeit, in der das Gesetz dis-
kutiert und auf den Weg gebracht wurde und die maßgeblich an seiner Ent-
stehung beteiligt waren, Politiker der heute im Landtag vertretenen Parteien, 
Vertreter der Exekutive, Wissenschaftler, Journalisten und auch Bürger gebe-
ten, ihre Sicht auf das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz zu 
formulieren.  

Nach zehn Jahren ist dies leider nicht mehr bei allen gelungen. Besonders 
schwierig war es, Meinungen von Journalisten und Bürgerinnen und Bürgern 
zu bekommen. Aber auch das gehört zu den Facetten dieser zehn Jahre Ak-
teneinsichts- und Informationszugangsgesetz dazu. Umso mehr freut es 
mich, dass doch so viele Beiträge geschrieben worden sind.  

Die verschiedenen Blickwinkel werden in dieser Festschrift ergänzt durch Bei-
träge aus den Tätigkeitsberichten der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und für das Recht auf Akteneinsicht zum Akteneinsichts- und Informa-
tionszugangsgesetz. Sie spiegeln typische Probleme sowie die Entwicklung 
des Gesetzes in den zehn Jahren wieder. 
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Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine interessante Lektüre und wür-
de mich freuen, wenn diese Jubiläumsschrift dazu beitragen würde, dass 
Brandenburg auch in Zukunft eine Vorreiterrolle bei der Informationsfreiheit 
anstrebt.  

 

Kleinmachnow, den 11. März 2008 

 

 

Dagmar Hartge 
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Dagmar Hartge, Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
für das Recht auf Akteneinsicht 

Zehn Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 

 

„Die Bürokratie verbirgt ihr Wissen und Tun vor der Kritik, soweit sie es irgend 
kann ... Der Begriff des „Amtsgeheimnisses“ ist ihre spezifische Erfindung“.1 
Was der Soziologe Max Weber eher abstrakt beschrieb, beherzigte die Praxis 
lange Zeit durch das Befolgen der bekannten drei ehernen Grundsätze der 
öffentlichen Verwaltung: „Das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir 
schon immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen!“ Wer von der Verwal-
tung Informationen haben wollte, musste genau darlegen, wofür er sie benö-
tigte; einen Anspruch hatte er außerhalb eines konkreten Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahrens nicht. 

Das hat sich mit dem In-Kraft-Treten des Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetzes am 20. März 1998 in Brandenburg geändert – das allgemeine 
Amtsgeheimnis gilt seither nicht mehr. Jetzt „kann jeder kommen“; das Ge-
setz gibt allen Interessierten einen grundsätzlichen Anspruch auf Informati-
onszugang. Nicht mehr der Antragsteller muss sein Einsichtsinteresse darle-
gen, sondern die Verwaltung hat zu begründen, weshalb überwiegende 
schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen diesem Wunsch gegebenenfalls 
entgegenstehen. Ein Zufall war es wohl nicht, dass gerade ein neues Bun-
desland diesen Weg als Erstes beschritt, hat die noch frische Erfahrung mit 
der DDR doch gezeigt, welche Bedeutung einem exklusiven Herrschaftswis-
sen zukommen kann. Innerhalb der Bundesrepublik betrat Brandenburg mit 
der Regelung Neuland: Von den einen um die bürgerfreundliche Reform be-
neidet, erntete das Land skeptische Blicke von den anderen, die um den Be-
stand einer funktionsfähigen Verwaltung bangten. 

Auch innerhalb Brandenburgs war die Verabschiedung des Akteneinsichts- 
und Informationszugangsgesetzes umstritten. Dabei ergibt sich schon aus 
Art. 21 Abs. 4 der Landesverfassung die Notwendigkeit der Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage: Jeder hat „nach Maßgabe des Gesetzes das Recht 
auf Einsicht in Akten und sonstige Unterlagen der Behörden und Verwal-
tungseinrichtungen des Landes und der Kommunen, soweit nicht überwie-
gende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen“. Das gilt auch für 
die – maßgeblich auf den Verfassungsentwurf des Runden Tisches zurückzu-
führenden – Informationsrechte der Bürgerinitiativen nach Art. 21 Abs. 3 der 
Landesverfassung. Diskutiert wurde vor allem die Frage, welchen Einschrän-
                                                
1
 siehe Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, J. B. Mohr, Tübingen 1972, 5. Auflage, Nach-

druck 1990: 572; 573 
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kungen das Verfassungsrecht auf Informationsfreiheit in der Praxis unterwor-
fen sein soll. 

Erwartungen und Befürchtungen standen einander gegenüber. Die Befürwor-
ter blickten auf Länder wie Schweden oder die Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Dort gibt es eine lange Tradition der Transparenz sowie eine Verwal-
tungskultur, in der die Behörden sich selbst als Dienstleister für die Bürger 
verstehen. Der auch der Landesverfassung zu Grunde liegende Gedanke, 
dass eine politische Mitgestaltung nur gelingen kann, wenn die hierfür erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung stehen, stand im Mittelpunkt der Ar-
gumentation. Das Gesetz sollte die Möglichkeiten zur Teilhabe am politischen 
Geschehen in der noch neuen Demokratie fördern und es sowohl Bürgern als 
auch Bürgerinitiativen erleichtern, sich einzumischen. Je transparenter eine 
Verwaltung ist, desto leichter lassen sich, so die Hoffnungen der Befürworter, 
Amtsmissbrauch und Korruption wenn schon nicht völlig verhindern, so doch 
zumindest aufdecken. 

Skeptiker wandten ein, dass ein allgemeines Recht auf Akteneinsicht einen 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen könnte, der den täglichen 
Verwaltungsablauf zu sehr behindern würde. Die Beziehungen zu anderen 
Bundesländern sowie zum Bund – die damals noch keine Informationsfrei-
heitsgesetze kannten – seien gefährdet, weil den Verwaltungen des Landes 
Brandenburg aus Angst vor einer möglichen Herausgabe keine Informationen 
mehr übermittelt werden würden. Befürchtungen, das Gesetz könnte gar ei-
nen Standortnachteil bewirken, wurden damit begründet, Unternehmen müss-
ten nunmehr befürchten, von Konkurrenten ausspioniert zu werden und daher 
abwandern oder sich gar nicht erst ansiedeln. Aber auch unter Datenschüt-
zern, die daran gewohnt waren, im Zweifelsfall eine restriktive Herausgabe 
von Informationen zu fordern, waren zumindest die Grenzen der Informati-
onsfreiheit umstritten, obwohl gerade das Grundrecht auf „informationelle 
Selbstbestimmung“ dem Einzelnen auch ein Recht auf Teilhabe am Herr-
schaftswissen einräumt. 

Während ein erster Fraktionsentwurf für ein Akteneinsichtsgesetz im Jahre 
1994 auf Grund der Beendigung der Wahlperiode scheiterte, errang der drei 
Jahre später entstandene Regierungsentwurf für ein Akteneinsichtsrechtsge-
setz schließlich Gesetzeskraft. Im Verlauf der Beratungen wurde er jedoch an 
wesentlichen Stellen modifiziert. Verzichtet wurde beispielsweise auf die ur-
sprünglich geforderte Darlegung eines berechtigten Interesses als Voraus-
setzung für den Informationszugang. Im Gesetz wurde die Bestellung eines 
Landesbeauftragten für das Recht auf Akteneinsicht verankert, der Anwen-
dungsbereich auf beliehene Unternehmer erweitert und die Behörden ver-
pflichtet, die Antragsteller zu beraten sowie die Ablehnungen von Anträgen 
schriftlich zu begründen. Auch die zunächst vorgesehene Berücksichtigung 
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des wirtschaftlichen Nutzens der Informationen bei der Berechnung der Ge-
bühren wurde gestrichen. Schließlich trat das vom Landtag verabschiedete 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz am 20. März 1998 in Kraft. 
Sowohl der enge Anwendungsbereich des Gesetzes als auch die im Ver-
gleich zu anderen Informationsfreiheitsregelungen zahlreichen und strikten 
Ausnahmetatbestände machen deutlich, dass es ein aus langem Ringen un-
terschiedlicher Standpunkte geborener Kompromiss ist. Unabhängig von der 
Expertendiskussion um die Frage, ob das Gesetz den Anforderungen der 
Landesverfassung im Einzelnen gerecht wird, begann mit ihm im Frühjahr vor 
zehn Jahren der Alltag der Informationsfreiheit in Brandenburg. 

Die Praxis zeigte schnell, dass sich weder die hoffnungsvollen Erwartungen 
der Gesetzesbefürworter erfüllten, noch die apokalyptischen Befürchtungen 
der Gegner bewahrheiteten. Die anfängliche Schwierigkeit lag vielmehr in der 
mangelnden Bekanntheit der neuen Regelung. Während die Behörden unsi-
cher in der Anwendung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgeset-
zes waren oder von dessen Existenz vielfach noch gar nichts wussten, dach-
ten viele Bürger bei diesem Gesetz zunächst eher an den Anspruch auf Ein-
sicht in Akten des Staatssicherheitsdienstes der DDR nach dem Stasiunterla-
gengesetz als an ein allgemeines Informationszugangsrecht. 

In der Folgezeit ist es weder zu einem nicht zu bewältigenden Ansturm auf 
die Verwaltung gekommen, noch flüchteten Unternehmen vor der Informati-
onsfreiheit in andere Bundesländer. Ebenso konnte weder ein sprunghafter 
Anstieg des politischen Engagements der Brandenburger verzeichnet, noch 
die Aufdeckung eines Korruptionsskandals mit Hilfe der Akteneinsicht ver-
meldet werden. Im Mittelpunkt des Interesses der Antragsteller standen die 
„kleinen“ Dinge des Alltags: Das Bauvorhaben in der eigenen Straße, die 
Konzeption einer Schulsportanlage, die geplante Ortsumfahrung, die Ver-
kehrsüberwachung, die Kosten für Wasser und Abwasser, die Nutzung der 
Schwimmhalle, die Errichtung eines Kinderspielplatzes oder einer verkehrs-
beruhigten Zone. Nach den Unsicherheiten der ersten Jahre kam es zu einer 
gewissen Routine im Umgang mit dem neuen Recht. 

In Zweifelsfällen hat jeder das Recht, die Landesbeauftragte für das Recht 
auf Akteneinsicht anzurufen, wenn er der Auffassung ist, in seinem Recht auf 
Informationszugang verletzt zu sein. Gleichwohl ist die Landesbeauftragte 
bemüht, dass es gar nicht erst zu einer Beschwerde kommt. Der Schwer-
punkt ihrer Arbeit liegt dementsprechend im Vorfeld der formalen Petitions-
verfahren – auf der Beratung von Bürgern und Akten führenden Stellen. Sie 
begleitet seit 1998 die Anwendung des Gesetzes auch durch Fortbildungen, 
rechtliche Gutachten und Stellungnahmen gegenüber dem Landtag und der 
Landesregierung, Bürgersprechstunden und die Herausgabe von Arbeitshil-
fen und Broschüren sowie durch ihr Internetangebot. Kommt es dennoch in 
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einem Konfliktfall zu einer Eingabe an die Landesbeauftragte, bemüht sie 
sich in erster Linie um eine Vermittlung zwischen den beteiligten Parteien, sie 
kann aber auch Verstöße gegen das Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz feststellen und schließlich förmlich beanstanden. Zu diesem 
letzten Mittel ist es in den zurückliegenden zehn Jahren jedoch nur selten ge-
kommen. Mit ihrer auf Vermittlung in Beschwerdefällen und Beratung öffentli-
cher Stellen ausgerichteten Tätigkeit trägt die Landesbeauftragte damit re-
gelmäßig auch dazu bei, aufwändige und kostenintensive Widerspruchs- und 
Klageverfahren zu vermeiden. 

Es hat sich gezeigt, dass der Löwenanteil der Anfragen von Bürgern an die 
Kommunen gerichtet ist. Entscheidungen, die hier gefällt werden, betreffen 
das eigene Lebensumfeld häufig viel unmittelbarer, als Entscheidungen o-
berster Landesbehörden. Inhaltlich waren vor allem Informationen aus der 
Bau- und Planungsverwaltung gefragt, aber auch beispielsweise Niederschrif-
ten von Gemeindevertretersitzungen oder solche aus den Bereichen Land-
wirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz. 

Immer wiederkehrende Schwierigkeiten weisen auf die Schwachstellen des 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes hin. Einige wurden im Ver-
lauf der letzten zehn Jahre – nicht zuletzt auch auf Vorschlag der Landesbe-
auftragten – ausgeräumt: Die zunächst fehlende Bearbeitungsfrist wurde e-
benso ergänzt wie der verpflichtende Hinweis an den Antragsteller auf das 
Recht, die Landesbeauftragte im Ablehnungsfall anzurufen. Die Formulierung 
des Satzungserfordernisses zur Kostenerhebung durch die Kommunen wur-
de klarer gefasst und im Zuge der Anpassung verwaltungsrechtlicher Vor-
schriften an den elektronischen Rechtsverkehr neben der schriftlichen auch 
die elektronische Antragstellung ermöglicht. 

Aber auch nach diesen Änderungen sieht das Gesetz in vielen Fällen die Ab-
lehnung des Informationszugangs vor, obwohl ein berechtigtes Schutzinte-
resse überwiegender öffentlicher oder privater Belange nicht zu erkennen ist. 
So erstreckt sich bereits der Anwendungsbereich des Akteneinsichts- und In-
formationszugangsgesetzes neben den öffentlichen Stellen nur auf beliehene 
Unternehmer. Auf andere privatrechtlich organisierte Unternehmen, die 
gleichfalls öffentliche Aufgaben wahrnehmen, findet das Gesetz keine An-
wendung, selbst wenn sie sich zu hundert Prozent in staatlicher Hand befin-
den. Vor dem Hintergrund einer verstärkten Privatisierung öffentlicher Aufga-
ben werden die Informationsrechte dadurch nicht unwesentlich einge-
schränkt. 

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Nichtanwendbarkeit des Akteneinsichts-
rechts für laufende Verfahren. 
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Ein sehr restriktiver Schutz von Unternehmensdaten, aber auch von Angaben 
mit Personenbezug verringert die Chancen des Antragstellers auf Informati-
onszugang. Daneben müssen Verwaltungen, bevor sie Informationen preis-
geben dürfen, häufig erst Dritte um ihr Einverständnis bitten oder sie zumin-
dest anhören, was zu einem hohen Bearbeitungsaufwand für die Verwaltung 
und einer langen Verfahrensdauer führt. Das gilt auch für solche Fälle, in de-
nen durch die Gewährung der Akteneinsicht nicht oder nur sehr geringfügig in 
deren Rechte eingegriffen wird. Gestaltungsspielräume durch das Einräumen 
der Möglichkeit von Ermessensentscheidungen, die hier ausgleichend wirken 
könnten, fehlen. 

Aufsichtsakten, also gerade solche Unterlagen, an deren Bekanntwerden ein 
verstärktes öffentliches Interesse besteht, sind nach dem Gesetz generell un-
zugänglich.  

Ebenso enthält das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz kein aus-
drückliches Recht auf die Herausgabe von Fotokopien, was in der Praxis im-
mer wieder zu unnötigen Komplikationen führt. Enttäuschungen auf Seiten 
der Antragsteller, die sich einen weiter gehenden Informationszugang erhof-
fen, sind dadurch vorprogrammiert. 

Andererseits spricht die in aller Regel routinierte und geräuschlose Anwen-
dung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes für die Fähigkeit 
der brandenburgischen Landes- und Kommunalverwaltung, in der Praxis das 
Beste daraus zu machen. Gemessen am gesamten Aufkommen landen nur 
relativ wenige Beschwerden auf dem Schreibtisch der Landesbeauftragten 
oder gar bei Gericht. Gründe für Beschwerden waren in den ersten Jahren 
häufig noch die Unkenntnis der neuen Rechtslage oder die Unsicherheit im 
Umgang mit dem Gesetz, später kamen immer kompliziertere rechtliche Fra-
gen hinzu. 

Die Anwendung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes wird 
durch die Komplexität des gesamten Informationszugangsrechts erschwert. 
So können unterschiedliche Rechtsgrundlagen für den Informationszugang in 
Frage kommen. Neben den individuellen Einsichtsansprüchen der von einer 
Datenverarbeitung Betroffenen aus dem Datenschutzrecht sowie dem Zu-
gangsrecht von Beteiligten in einem Verwaltungsverfahren ist häufig das dem 
allgemeinen Akteneinsichtrecht vorgehende Umweltinformationsgesetz zu 
beachten. Da viele Fragen – vor allem auf kommunaler Ebene – in unmittel-
barem Zusammenhang mit Umweltinformationen stehen, soll an dieser Stelle 
vertieft darauf eingegangen werden: 

Das Umweltinformationsgesetz regelt den Zugang zu Umweltinformationen 
und basiert auf der inzwischen weit gehend novellierten europäischen Um-
weltinformationsrichtlinie von 1990. Vier Jahre später wurde in der Bundesre-
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publik Deutschland das erste Umweltinformationsgesetz verabschiedet, das 
zunächst für Bund und Länder galt und erstmals einen – wenn auch auf den 
Umweltbereich beschränkten – Anspruch auf Informationszugang konstituier-
te. Auch in die brandenburgische Landesverfassung fand dieses Recht Ein-
gang: Nach deren Art. 39 Abs. 7 hat jeder ein Recht auf derartige Informatio-
nen, soweit dem nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen ent-
gegenstehen. Seit März 2007 verfügt Brandenburg über ein eigenes Umwelt-
informationsgesetz, das inhaltlich in weiten Teilen auf das Bundesumweltin-
formationsgesetz verweist. Häufig ist nicht eindeutig zu klären, welchem Be-
reich die in der Akte enthaltenen Informationen zuzurechnen sind. Nur wenn 
es sich um solche über die Umwelt handelt, kommt das Umweltinformations-
recht zum Tragen. Überschneidungen zwischen diesem und dem Aktenein-
sichts- und Informationszugangsgesetz sind dabei eher die Regel als die 
Ausnahme. Dies gilt insbesondere auf dem Gebiet des Bauens und der Pla-
nung, da hier die meisten Maßnahmen oder Tätigkeiten naturgemäß auch 
Umweltauswirkungen zeitigen und das Interesse an einem Informationszu-
gang höher ist als in anderen Bereichen. Problematisch ist dies nicht nur im 
Hinblick auf die komplizierte Anwendung, sondern auch auf den dadurch 
deutlich werdenden Unterschied: Nach dem Umweltinformationsgesetz erhält 
der Antragsteller weiter gehende Informationen als nach dem recht restrikti-
ven Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz. Letztlich hängt der Er-
folg eines Einsichtsbegehrens in diesen Fällen nicht nur vom Sachverhalt, 
sondern vielmehr auch von der geschickten Auswahl und Darlegung der in 
Frage kommenden Rechtsgrundlage ab. Was auf der einen Rechtsgrundlage 
offen gelegt wird, muss auf der anderen geheim gehalten werden – diese un-
terschiedlichen Rechtsfolgen für eigentlich identische Informationsbegehren 
sind weder den Verwaltungen noch den Antragstellern zu vermitteln. 

Der Gesetzgeber hat das Problem erkannt und die Geltung des Umweltinfor-
mationsgesetzes des Landes Brandenburg bis zum 31. Dezember 2008 be-
fristet. Bis zu diesem Zeitpunkt soll es mit dem Akteneinsichts- und Informati-
onszugangsgesetz zu einer einheitlichen Regelung zusammengeführt wer-
den. Dabei wird es darauf ankommen, anwendbare und allgemein verständli-
che Formulierungen zu finden und die Regelungen soweit wie möglich zu 
vereinheitlichen. Ein und derselbe Sachverhalt darf keine unterschiedlichen 
Rechtsfolgen mehr nach sich ziehen. 

Während Brandenburg vor zehn Jahren noch als Vorreiter der Informations-
freiheit galt, haben mittlerweile acht Bundesländer Informationsfreiheitsgeset-
ze verabschiedet, andere diskutieren derzeit entsprechende Gesetzentwürfe. 
Einige dieser Länder haben von Brandenburg – dem vorsichtigen Pionier – 
gelernt und sind mutiger vorgegangen. Ausnahmetatbestände sind dort oft 
mit Ermessensspielräumen versehen und der Anwendungsbereich weiter ge-
fasst. Für das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, das gegenüber Bun-



  Dagmar Hartge 

 

 15 

desbehörden gilt, trifft dies allerdings nur bedingt zu. Zu groß scheinen die 
Widerstände und Bedenken gewesen zu sein, als dass der Gesetzgeber sich 
hier zu einer weiter gehenden Regelung hätte durchringen können. 

Vorangebracht wird die Transparenz der öffentlichen Verwaltung hingegen 
verstärkt durch die Europäischen Gemeinschaften, deren Transparenzver-
ordnung (Verordnung EG Nr. 1049/2001) aus dem Jahre 2001 gerade über-
arbeitet wird. Der Zugang zu wichtigen Dokumenten sowohl aus der Rechts-
setzung als auch Rechtsprechung über die Webseiten der Gemeinschaft hat 
sich seither entscheidend verbessert; Parlament, Kommission und Rat bieten 
im Internet Dokumentenregister und Hilfestellungen an, um das Auffinden von 
Informationen zu erleichtern. 

Aber nicht nur in Bezug auf die eigenen Informationen sowie im Umweltbe-
reich wirkt das europäische Gemeinschaftsrecht als Motor für die Entwicklung 
in Brandenburg. Vielmehr hat sich die Europäische Gemeinschaft auch inten-
siv mit der Frage der Weiterverwendung öffentlicher Informationen befasst. 
Sie stellte fest, dass die komplexen und unterschiedlichen Nutzungsregelun-
gen in den einzelnen Mitgliedsstaaten eine Hemmschwelle für solche Unter-
nehmen darstellen, die aus Informationen des öffentlichen Sektors Informati-
onsprodukte weiterentwickeln und auf dem Markt anbieten. Eine entspre-
chende Richtlinie aus dem Jahr 2003 wurde durch das Informationsweiter-
verwendungsgesetz vom 13. Dezember 2006 umgesetzt. Dieses Gesetz gilt 
auch für öffentliche Stellen in Brandenburg. Es soll einheitliche Konditionen 
für die Vermarktung von Informationen des öffentlichen Sektors durch private 
Unternehmen herstellen, enthält aber kein eigenes Zugangsrecht. Vielmehr 
basiert es auf den vorhandenen Informationszugangsregelungen, also auch 
auf dem brandenburgischen Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz. 
Nur was auf dessen Grundlage herausgegeben wird, kann auch von der 
Wirtschaft genutzt werden. Der Markt kann sich folglich nur so gut oder 
schlecht entwickeln, wie die Rechtslage die Offenlegung von Informationen 
vorsieht. Dem Informationsrecht kommt somit eine wirtschaftliche Dimension 
zu, deren Bedeutung in einer Dienstleistungsgesellschaft stetig wächst und 
bereits heute einen Wert von mehreren Milliarden Euro umfasst. Auch dies 
wird bei einer Neugestaltung des Informationszugangsrechts in Brandenburg 
zu beachten sein. 

Durch eine Konsultation über die „Europäische Transparenzinitiative“ löste 
die Kommission ein lebhaftes öffentliches Interesse aus. Hintergrund der Ini-
tiative war unter anderem das Ziel, die Transparenz auf dem Gebiet der För-
dermittelvergabe zu verbessern. Im Ergebnis der Konsultation hat sich die 
Europäische Union nunmehr zu vollständiger Transparenz in Bezug auf die 
Empfänger von Geldern aus dem Gemeinschaftshaushalt verpflichtet. Ab 
2008 werden die Daten der Empfänger von Zuschüssen aus den Struktur-
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fonds, ab 2009 die Daten der Empfänger von Geldern im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik veröffentlicht. Da die Fördermittel vor allem von den 
Mitgliedsstaaten ausgereicht werden, hat dieser Beschluss unmittelbare Be-
deutung auch für das Land Brandenburg. Das Wissen um den Verbleib von 
Steuergeldern wird damit einen entscheidenden Schritt vorangebracht. Im 
Zuge der Weiterentwicklung der brandenburgischen Informationsrechte kann 
dies nicht länger durch starre Ausnahmetatbestände ignoriert werden. 

Weit über den tagespolitischen Horizont hinaus reicht auch das Anliegen von 
Verbrauchern, Verbänden und Bürgerinitiativen, die sich mit den kargen 
Informationen über die von ihnen konsumierten Produkte nicht mehr 
zufrieden geben wollen. Als Reaktion auf die zahlreichen Lebensmittel-
skandale der letzten Jahre hat der Bundesgesetzgeber im Jahre 2007 das 
auch von Landesbehörden anzuwendende Verbraucherinformationsgesetz 
verabschiedet. Dadurch erhalten die Verbraucher einen Anspruch auf Infor-
mationen, die den Behörden vorliegen, also beispielsweise über die 
Beschaffenheit und die Herstellungsbedingungen von Lebensmitteln oder 
über ihre Eignung, Allergien auszulösen. Die Behörden haben ihrerseits das 
Recht, über bestimmte Sachverhalte aktiv zu informieren und unter Umstän-
den die Namen von Firmen bekannt zu geben, von deren Produkten ein 
Risiko ausgehen könnte. Wegen weit gehender inhaltlicher Ausnahmen und 
zeitintensiver Verfahrensvorschriften sieht sich das Gesetz massiver Kritik 
ausgesetzt. Sein wesentlicher Verdienst besteht darin, dem Thema der 
Verbraucherinformationen überhaupt eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil 
werden zu lassen. 

Nicht nur durch die Rechts-, sondern auch durch die technologische Entwick-
lung wird die Transparenz öffentlicher Stellen permanent fortentwickelt. Ins-
besondere die verstärkte Nutzung des Internet sowohl durch Verwaltungen 
als auch durch Antragsteller weist auf den wachsenden Bedarf an Informatio-
nen hin. Es reicht heute nicht mehr, nur noch Pressemitteilungen und offiziel-
le Verlautbarungen auf die behördliche Website zu stellen. Weiter gehende 
Informationen sind gefragt. Aktive Veröffentlichungspflichten werden durch 
Informationsfreiheitsgesetze anderer Länder sowie durch das Umweltinforma-
tionsgesetz bereits festgeschrieben. Das routinemäßige Einstellen häufig 
eingesehener Dokumente ins Internet gehört zur alltäglichen Arbeit bei-
spielsweise amerikanischer Behörden. Diese sind zugleich verpflichtet, eige-
ne Internet-Seiten zur Informationsfreiheit zu führen, die meist hohe Besu-
cherzahlen aufweisen. 

Der Wandel in den Beziehungen zwischen Bürger und Staat ist keineswegs 
abgeschlossen. Auf dem Gebiet der Informationsfreiheit zeigt sich vielmehr, 
dass nicht nur das Bewusstsein über die Bedeutung von Informationen, son-
dern auch die Kommunikationsbeziehungen zwischen beiden Seiten einer 
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ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Die Verwaltungskultur passt sich 
allmählich den Anforderungen nach größerer Transparenz an. Diese Praxis 
steht in einer Wechselwirkung mit den Gesetzen, die solche Änderungen ei-
nerseits forcieren, zumindest aber nachholend beschreiben, andererseits je-
doch begrenzen. Die in Brandenburg geplante Zusammenführung des Akte-
neinsichts- und Informationszugangsgesetzes mit dem Umweltinformations-
gesetz bietet dem Land die Möglichkeit, sich in Deutschland nach zehn Jah-
ren wieder an die Spitze der Informationsfreiheit zu setzen. 
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Gunter Fritsch, Präsident des Landtages Brandenburg 

Transparenz und Partizipation als Verfassungsauftrag 

 

Der brandenburgische Landtag hat am 26. Februar 1998 das als „Aktenein-
sichtsrechtsgesetz“ eingebrachte Akteneinsichts- und Informationszugangs-
gesetz verabschiedet, das mit Datum vom 10. März 1998 ausgefertigt und am 
20. März 1998 in Kraft getreten ist. Zehn Jahre Akteneinsichts- und Informati-
onszugangsgesetz sind ein guter Anlass, nach dem Erfolg und den Wirkun-
gen des Akteneinsichtsrechts zu fragen. Der Blick darf dabei trotz des Jubi-
läums nicht nur auf das Gesetz gerichtet werden. Das Akteneinsichtsrecht 
gewährt nämlich bereits die brandenburgische Landesverfassung von 1992. 

1. Bei der Anhörung im Bundestagsinnenausschuss zum Entwurf eines Ge-
setzes über den Zugang zu Informationen bei Behörden, die im Jahre 2005 
stattfand, erwähnte der Leiter des Sekretariats des Ombudsmannes beim 
Schwedischen Reichstag fast beiläufig, dass es für einen Schweden selbst-
verständlich sei, dass Informationen staatlicher und kommunaler Behörden 
über Angelegenheiten, die sie bearbeiten, aber auch aus deren sonstigen 
Dienstgeschäften, in der Regel offen und allen, die es wünschen, zugäng-
lich sind. Dieses Prinzip sei mit Unterbrechungen in Schweden seit 1766 
gültig. Und er hat das Prinzip auch sogleich begründet. Offenheit in der Ar-
beit der Behörden fördere das Vertrauen der Bürger, während übertriebene 
Verschlossenheit und Geheimniskrämerei geeignet seien, Misstrauen her-
vorzurufen. Außerdem rege der umfassende und schnelle Zugang zu In-
formationen die öffentliche Debatte an und erhöhe so deren Qualität. Und 
schließlich gebe es Hinweise, dass große Offenheit im behördlichen Be-
reich einer von mehreren Faktoren sei, die Korruptionstendenzen effektiv 
entgegenwirken. 

2. Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz des Landes Branden-
burg war das erste allgemeine Informationszugangsgesetz im Bundesge-
biet. Nur auf Brandenburg bezogen handelt es sich aber um eine späte, 
wegen der notwendigen Abstimmungen mit anderen auch mit Grund-
rechtsqualität ausgestatteten Rechten wie dem Datenschutz, jedoch nicht 
verspätete Erfüllung eines Verfassungsauftrages. Brandenburg hat in sei-
ner nicht zuletzt deshalb als modern bezeichneten Verfassung vom 
20. August 1992 im 2. Hauptteil „Grundrechte und Staatsziele“ und dort im 
3. Abschnitt „Politische Gestaltungsrechte“ in Artikel 21 Absatz 4 jeder-
mann nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht in Akten und 
sonstige amtliche Unterlagen der Behörden und Verwaltungseinrichtungen 
des Landes und der Kommunen eingeräumt, soweit nicht überwiegende öf-
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fentliche oder private Interessen entgegenstehen. Wenngleich das Gesetz 
also erst sechs Jahre später das Licht der Gesetzeswelt erblickte, war es in 
Deutschland doch das erste seiner Art. Brandenburg konnte hierfür auf 
kein Vorbild zurückgreifen. Nur für den Umweltbereich hatte der Bundes-
gesetzgeber eine EU-Richtlinie im Umweltinformationsgesetz 1994 umge-
setzt.  

 Der Gesetzgeber hat im Übrigen in § 9 des Gesetzes die entsprechende 
Anwendung der Bestimmungen auf Bürgerinitiativen und Verbände vorge-
sehen, soweit sie im Sinne des Artikels 21 Abs. 3 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg ihr Recht auf Information geltend machen. Dies bot sich 
wegen der weitgehenden Gleichheit in der Zielsetzung der Verfassungsauf-
träge nach Absatz 3 und 4 direkt an. Damit ist auch auf gesetzlicher Grund-
lage ein umfassender Informationsanspruch geschaffen worden.  

3. Die Verwaltungstradition Deutschlands ist eine andere als beispielsweise 
die erwähnte Rechtstradition in Schweden. In Deutschland ist die Verwal-
tung, und nur hiervon soll die Rede sein, weitgehend von Preußen geprägt. 
Beide deutsche Staaten beriefen sich mal mehr, mal weniger auf Preußen. 
Entgegen manch liebgewonnenem Vorurteil war Preußen, was die Verwal-
tung angeht, in vielerlei Hinsicht sehr wohl modern; nur bei der Wahrung 
des Amtsgeheimnisses zeigte der preußische Staat Prinzipienfestigkeit: al-
les war grundsätzlich vertraulich und folglich unterfiel, was im Amt passier-
te, dem Amtsgeheimnis. Daraus erwuchs die allgemeine Übereinstimmung, 
dass nur das veröffentlicht wird, was veröffentlicht werden muss, und im 
Umkehrschluss alles andere geheim bleibt. Der Staat, und das galt in be-
sonderem Maße für die DDR, wollte sich nicht in die Karten gucken lassen. 
Dass er hierdurch Ressourcen verschenkte und seine Bürger unmündig 
machte, war aus dieser Sicht eine hinzunehmende Begleiterscheinung.  

 Durchaus relativierend soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass 
selbst der im Zusammenhang mit dem Akteneinsichtsrecht häufig zitierte 
„Freedom of Information Act“ in den USA erst im Jahre 1966 in der Folge 
der Bürgerrechts- und Demokratiebewegung der 60er Jahre erlassen wur-
de.  

4. Nicht nur das Gesetz, sondern bereits die Landesverfassung Brandenburg 
waren also einerseits in diesem Punkt ohne Vorbild. Es war aber auch an-
dererseits nicht verwunderlich, dass gerade die Verfassung eines neuen 
Bundeslandes den Zugang zu amtlichen Informationen öffnete, dieses 
Recht mit Verfassungsrang ausstattete und jedermann einräumte. Die ehe-
malige DDR kannte keine Partizipation im politischen Prozess. Hiermit soll-
te gebrochen werden. Der Impetus der „runden Tische“, die Gedanken der 
bürgerbewegten Gestalter einer neuen politischen Kultur mündeten in die 
Forderung, die Bürger zukünftig so an den politischen Prozessen zu betei-
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ligen, dass sie diese „gestalten“ können. Der vielfach artikulierte Wunsch 
nach der Einsicht in die Akte, der zuallererst der Wunsch nach Einsicht „in 
meine Akte“ war, führte zu einer ebenso starken Verankerung des Daten-
schutzes in Artikel 11 der Verfassung des Landes Brandenburg mit dem 
dort niedergelegten Recht auf Einsicht in Akten und Unterlagen des Einzel-
nen. Die Informationsfreiheit in der neuen Verfassung gründet sich aber auf 
dem Gedanken der Bürgerbeteiligung. Diese Programmatik wird in einem 
Artikel des Verwaltungsinformatikers an der Technischen Universität Berlin, 
Prof. Dr. Lutterbeck, genau in diesen Kontext gestellt. Lutterbeck schreibt, 
dass diese Vorschrift – gemeint ist Artikel 21 – offensichtlich den Geist der 
Wende atme, man wollte allen Versuchen, den Bürgern demokratische 
Kernrechte vorzuenthalten, offensichtlich von Anfang an begegnen.  

5. Die Verfassung und das Akteneinsichtsgesetz waren damit in mehrfacher 
Hinsicht ein Bruch mit Verwaltungstraditionen, Verwaltungsgepflogenheiten 
und einem überholten Staatsverständnis. Die Unsicherheiten jeden Um-
bruchs haben die Gegner dieser neuen Freiheit instrumentalisiert, indem 
sie – wie die bisherige Praxis gezeigt hat, nicht eingetretene – Gefahren für 
die Verwaltung und die Unternehmen Brandenburgs beschworen haben, 
sollte das Gesetz Wirklichkeit werden. Die Akteneinsicht werde zu „gläser-
nen Unternehmen“ führen, woraus sich erhebliche Standortnachteile für 
Brandenburg im Verhältnis zu anderen Ländern, die eben diese Aktenein-
sicht nicht erlaubten, ergeben könnten. Außerdem wurde argumentiert, mit 
dem Gesetz würde eine Art „Initialzündung“ bei den Bürgern ausgelöst und 
die Verwaltungen könnten unter der Last der Anträge leiden.  

 Die Politik war jedenfalls der Meinung, dass die Antragsteller und die An-
wender des Gesetzes mit der Vielzahl als denkbar bezeichneter Probleme 
nicht allein gelassen werden sollten. Der Innenausschuss des Landtags vo-
tierte einheitlich, eine „unabhängige Stelle mit der Wahrung des Grund-
rechts auf Akteneinsicht und Informationszugang“ zu betrauen (Protokoll 
des Innenausschusses, LT-Ds. 2/4999, S. 17). Der wegen „inhaltlich enger 
Berührungspunkte“ hiermit zusätzlich betraute Beauftragte für den Daten-
schutz sollte Bürger und Verwaltung, also beide beteiligten Seiten, bei der 
Umsetzung des Verfassungsanspruchs unterstützen.  

6. Heribert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung vom 7. Januar 2006 zum 
Informationsfreiheitsgesetz des Bundes geschrieben, dass damit nicht 
mehr die Geheimhaltung der – behördlichen – Informationen, sondern ihre 
allgemeine Zugänglichkeit die Regel und nicht mehr der Zugang zu den In-
formationen an Bedingungen geknüpft sei, sondern deren Geheimhaltung. 
Das Wort „Amtsgeheimnis“, das zu den Hauptwörtern deutscher Bürokratie 
gehöre, verliere an Bedeutung.  
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 Stimmt das alles so? Hat das Akteneinsichts- und Informationsfreiheitsge-
setz tatsächlich zur Steigerung von Transparenz und Partizipation der Bür-
ger an der politischen Willensbildung beigetragen?  

 Eine verlässliche Antwort kann hierauf nicht gegeben werden. Zur Frage 
der Inanspruchnahme des Gesetzes liegen keine statistischen Daten vor. 
Soweit überhaupt Erhebungen durchgeführt wurden, weisen diese summa-
risch ein großes Interesse an Bau- oder Planungsunterlagen, Raumord-
nungsverfahren und Umweltbelangen aus, daneben auch an Fragen der 
örtlichen Haushaltslage wie Bürgschaften, Fördermittelverfahren usw. Die 
Beauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht hat 
im Jahre 2006 im Rahmen der Erhebungen der Landesregierung zur Be-
antwortung einer Großen Anfrage völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass 
die überwiegende Mehrzahl der interessanten Dokumente eben von den 
kommunalen Verwaltungen geführt werden, die die Lebensverhältnisse 
bzw. die Verwaltungsrealität wirklichkeitsnah abbilden. Vereinzelte Stim-
men haben gemutmaßt, die Bürger nutzen das Instrument der Aktenein-
sicht entgegen dem Verfassungsziel vorrangig für eigene, weniger für ge-
meinschaftliche Zwecke. Eine solche Schlussfolgerung wäre aber Spekula-
tion.  

 Auch wenn also die quantitative (und qualitative) Erfassung im Gesetz nicht 
vorgesehen und die Verwaltungen von sich aus Daten nicht gesammelt 
haben, ist dies ausdrücklich kein Plädoyer für neue Berichts- oder Statistik-
pflichten. Denn selbst wenn das Resümee nach zehn Jahren Aktenein-
sichts- und Informationszugangsgesetz ist, nicht definitiv zu wissen, ob das 
Gesetz Wirkung zeigt, so sei noch einmal an die Ausführungen des Vertre-
ters aus dem Schwedischen Reichstag erinnert. Ist es nicht ein großer 
Wert an sich, wenn es auch bei uns mit der Zeit schlicht selbstverständlich 
ist, dass Behördengeheimnisse nicht existieren? Rechtfertigt nicht allein 
der Gedanke, die Bürger können das Wissen aus den ihnen zugänglichen 
Akten – wie es die Verfassung als Ziel beschreibt – als politische Gestal-
tungsmittel zum Wohle unseres Bundeslandes nutzen, ein positives Be-
kenntnis zum Akteneinsichtsgesetz?  

 In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage aus dem 
Jahre 2004 heißt es: „Demokratie braucht Kontrolle. Die Offenlegung von 
Informationen der Exekutive gegenüber Bürgern ist notwendig, um die Ak-
zeptanz staatlichen Handelns zu sichern.“ Brandenburg hat als erstes Bun-
desland mit dem Akteneinsichts- und Informationsfreiheitsgesetz die ge-
setzliche Grundlage dafür geschaffen. Es liegt an allen politisch Verant-
wortlichen, in der Praxis dafür zu sorgen, dass es tatsächlich selbstver-
ständlich wird, dass der Staat für seine Bürger transparent ist und auch da-
durch die politische Mitgestaltung seiner Bürger fördert.  
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Dr. sc. Dietmar Bleyl, Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Brandenburg von 1992 bis 1998 

Die Durchsetzung des allgemeinen Akteneinsichtsrechtes in 
Brandenburg – ein Dammbruch für die amtsverschwiegene 
deutsche Verwaltung 

Den Müttern und Vätern des Grundgesetzes (GG) ist zweifellos Respekt für 
die in Artikel 1 bis 5 GG festgeschriebenen Grundrechte zu erweisen. Ihre 
Vorstellungen und Überlegungen stellen aber auch auf diesem Gebiet aus-
schließlich eine Reflektion der Vergangenheit dar. Meinungs- und Informati-
onsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 GG ist ihnen unerlässlich, allerdings nur in Bezug 
zum demokratischen Prinzip des Art. 20 Abs. 1 GG. Denn ein freiheitlich de-
mokratischer Staat kann nicht ohne freie und möglichst gut informierte öffent-
liche Meinung bestehen. Daneben hat für sie die Informationsfreiheit eine in-
dividualrechtliche Komponente hergeleitet aus Art. 1 und 2 Abs. 1 GG. Denn 
es gehört zu den elementaren Bedürfnissen des Menschen, sich aus mög-
lichst vielen (allgemein zugänglichen) Quellen zu unterrichten, sein Wissen 
zu erweitern und sich so als Persönlichkeit zu entfalten. Vor allem dieser As-
pekt gewinnt in der modernen Industriegesellschaft für die soziale Stellung 
des Einzelnen enorm an Bedeutung, und schließt die Informationszugangs-
rechte unbedingt mit ein. 

Aufgrund der eingeschränkten Informationsfreiheit, die das Grundgesetz ge-
währt, ist die deutsche öffentliche Verwaltung bis in die 90iger Jahre durch 
den Anachronismus einer grundsätzlich geheimen Verwaltung, von einem 
„Arkandenken obrigkeitlicher Prägung“ gekennzeichnet. Demgegenüber hat 
die Mehrzahl der westlichen Industrieländer längst in ihrer Gesetzgebung das 
aus Schweden stammende „Aktenöffentlichkeitsprinzip“ aus dem Jahre 1766 
übernommen. Denn die Demokratie braucht den „informierten Bürger“, weil 
nur der, der gut informiert ist, sich ein ausgewogenes Urteil bilden und am 
Prozess der demokratischen Willensbildung im Staat teilnehmen kann. Er-
staunlicherweise findet sich diese Erkenntnis bereits 1808 bei Freiherr von 
Stein2. 

Auf den Punkt gebracht hat es der amerikanische Bürgerrechtler Ralph Na-
der: „Die Information ist die Währung der Demokratie.“ Von dieser Intention 
gehen auch die Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung des Eu-
roparates3 1979 und die politischen Forderungen der Humanistischen Union 

                                                
2
  „Immediatbericht vom 9. November 1808“ an den Preußischen König über das Verhältnis Ver-

waltung/Bürger  
3
  Parlamentarische Versammlung des Europarats, Empfehlung Nr. 854 „Informationsfreiheit und 

Zugang der Öffentlichkeit zu Regierungsunterlagen“ vom 1. Februar 1979  
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19804 aus. „Die Forderung nach „freiem Zugang zu Amtsunterlagen“ verlangt 
einen Informationsanspruch des Bürgers auf zwei Ebenen: Zum einen geht 
es um Informationen über personbezogene Daten, … Zum anderen geht es 
mit dieser Forderung aber auch darum, Zugang zu sachbezogenen, bisher 
verwaltungsinternen Informationen und Daten zu bekommen – seien es ver-
waltungsinterne Gutachten, seien es sonstige Entscheidungsgrundlagen und 
Akten. Hier herrscht das Recht der Verwaltungswillkür. Gibt eine Behörde 
dennoch Daten preis, dann hat dies den Charakter behördlicher public relati-
ons; immer ist es aber ein obrigkeitlicher Gnadenakt, wenn einem „Aus-
kunftsersuchen nachgekommen“ wird. Hier gilt es, den Rechtfertigungszwang 
umzukehren. Nicht der Bürger sollte verpflichtet sein, seine Auskunftsansprü-
che zu begründen, sondern die Verwaltung sollte in die Pflicht genommen 
werden, die Verweigerung von Auskünften begründen zu müssen.“ 

Im politischen Raum in Deutschland bleiben solche Überlegungen praktisch 
ungehört. Es ließen sich hierzu lediglich Einzelmeinungen in Verbindung mit 
Wahlen zitieren. Es bestand eine feste Ablehnungsfront gegen die Schaffung 
eines Akteneinsichtsrechtes in Deutschland. An dieser Situation hat sich im 
Wesentlichen auch nichts durch die Gesetzesentwürfe der Grünen geändert. 
Der Vollständigkeit halber sollen sie hier erwähnt werden. Von den Grünen ist 
1987 in den Bundestag ein „Gesetz über das Einsichtsrecht in Umweltdaten“ 
(BT-Drs. 11/1152) eingebracht; es scheitert. Dann folgt auf Landesebene 
1990 in Berlin das „Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit“ (Abgh.-
Drs. 11/958); es fällt dem abrupten rot-grünen Koalitionsende zum Opfer 
(Diskontinuitätsprinzip). Ebenso ergeht es 1994 in Brandenburg dem „Gesetz 
zur Regelung des Rechts auf Einsicht in Akten und sonstigen amtlichen Un-
terlagen der öffentlichen Verwaltung im Land Brandenburg“ (LT-Drs. 1/2925). 
Im selben Jahr ist in Hamburg das „Gesetz zur Gewährleistung des freien 
Zugangs zu Informationen“ (Drs. 15/1355) eingebracht worden; es wurde von 
der Regierungsmehrheit abgelehnt. 

Während alle diese Initiativen erfolglos bleiben, setzt sich auf der EG-Ebene 
bereits das Verständnis für ein vorraussetzungsloses Akteneinsichtsrecht des 
Bürgers durch. Dies betrifft zunächst nur den Zugang der Öffentlichkeit zu 
den Rats- und Kommissionsdokumenten. 1990 verabschiedet dann der Rat 
der Europäischen Gemeinschaft die „Richtlinie über den freien Zugang zu In-
formationen über die Umwelt“ (EU-ABl. Nr. L 158/56). Dies ist ein erster be-
deutsamer Schritt zur Schaffung eines EG-weiten „public’s right to know“. Die 
Gewährleistung eines vorraussetzungslosen Informationsanspruchs der Bür-
ger gegenüber der Verwaltung bricht mit dem Arkanprinzip, das der Verwal-
tung einen unkontrollierbaren Geheimbereich zubilligt. Durch den freien In-
formationszugang soll die Bürgerbeteiligung im eigenen Interesse an der 
Kontrolle der Umweltverschmutzung gestärkt werden und damit zur Verwirkli-
                                                
4
  Humanistische Union, LV Berlin (Hg.), Freie Akteneinsicht, Berlin 1980, S. 5-6 



Dr. sc. Dietmar Bleyl 

 

24 

chung der Gemeinschaftsaufgaben Umweltschutz nach Art. 130r EWGV bei-
tragen. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, die Richtlinie bis Ende 1992 
in Nationales Recht umzusetzen. Die Datenschutzbeauftragten müssen sich 
dadurch erstmalig mit dem Problem Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung (Datenschutz) contra Informationszugangsrecht auseinandersetzen5; 
ein „Arbeitskreis Umwelt“ wird gebildet. Während sich in der politischen Dis-
kussion abzeichnet, dass der Datenschutz und der Schutz vor Geschäftsge-
heimnissen missbraucht werden sollen, um die Intention der Richtlinie zu un-
terminieren, sehen die Datenschutzbeauftragten diese vorgezeigte Entwick-
lung als Teil einer die Bürgerrechte stärkenden „generellen Rechtsentwick-
lung“ an.6 Die Umsetzung der Richtlinie geschieht schließlich in Deutschland 
mit einer vierjährigen Verzögerung formal mit dem „Umweltinformationsge-
setz“ (BGBl. 1994 I S. 1490). Es bleibt bezeichnenderweise in weiten Teilen 
hinter dem gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen Minimum an Publizität zu-
rück. So werden darin u. a. dem Bürger ein Anspruch auf Akteneinsicht ver-
wehrt, der Kreis der zugangsgewährenden Stellen auf Spezialbehörden ein-
gegrenzt sowie die Ausnahmebestimmungen sehr unbestimmt und weit ge-
fasst. 

Vor diesem Hintergrund ist die Aussicht, in Brandenburg ein allgemeines Ak-
teneinsichtsgesetz zu schaffen, wenig erfolgversprechend. Aber die Väter 
und Mütter der Brandenburger Verfassung vom 20. August 1992 verankerten 
in Art. 21 Abs. 4 ein Jedermanns-Recht auf Einsicht in Akten und sonstige 
amtliche Unterlagen der Behörden und Verwaltungen des Landes und der 
Kommunen nach Maßgabe eines Gesetzes. Sie zogen damit einen Schluss-
strich unter eine jahrzehntelange Diskussion, ob das Prinzip der Amts-
verschwiegenheit einem demokratischen Staatswesen noch entspricht. Was 
sie dazu bewogen hat, geht aus den Protokollen der beiden Verfassungs-
kommissionen nicht hervor. Um so mehr ist bemerkenswert, dass die Verfas-
sungen der anderen Neuen Bundesländer trotz gleicher Erfahrungen hinsicht-
lich Transparenz bzw. Willkürentscheidungen der DDR-Behörden nicht über 
ein Umweltinformationszugangsrecht hinausgehen.  

In dieser Situation sah ich es als Datenschutzbeauftragter des Landes Bran-
denburg als meine Aufgabe an, darzulegen, dass Datenschutz und ein allge-
meines Akteneinsichtsrecht nicht unvereinbar sind. Dies ist im 3. Tätigkeits-
bericht meiner Behörde (1994) unter Ziff. 1.2 ff. ausführlich geschehen 
(s. auch Bleyl, 19987). Für diese Konfliktfälle mehrerer Grundrechte haben 
die Rechtslehre und Rechtssprechung Regelungsansätze – die sog. „prakti-

                                                
5
  Schindel, J. (1990): Datenschutz contra Umweltschutz? – Plädoyer für ein Umwelt-Informations-

gesetz, ZRP Heft 4 S. 135 
6
  Entschließung der 45. DSB-Konferenz vom März 1993 in Berlin 

7
  Bleyl, D.W.R. (1998): Allgemeines Informationszugangsrecht und Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung, DuD 22, S. 32 
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sche Konkordanz“ – entwickelt. D.h., die Grundrechte müssen „im konkreten 
Fall so einander zugeordnet werden, dass beide soweit wie möglich ihre Wir-
kungen entfalten.“8 Im Tätigkeitsbericht wird darüber hinaus auch auf die be-
reits geregelten Nutzungsrechte nach dem Brandenburgischen Archivgesetz 
bzw. §§ 34 ff. BbgDSG hingewiesen. In der Stellungsnahme der Landesregie-
rung gem. § 27 BbgDSG an den Landtag wird diese Einschätzung grundsätz-
lich bestätigt. Damit ist die entscheidende Hürde für die Durchsetzung eines 
allgemeinen Informationszugangsgesetzes zwar genommen, aber der politi-
sche Wille hierzu war bei der in Brandenburg ab der 2. Wahlperiode alleinre-
gierenden SPD nach wie vor nicht sonderlich ausgeprägt. Sie schreckt vor 
dem Betreten von verfassungspolitischem Neuland und vor einer Isolierung 
des Landes zurück. Der PDS, die sich mit einem Akteneinsichtsrecht als de-
mokratische Partei profilieren will, gelingt es – mit Hinweis auf den Verfas-
sungsauftrag – der Regierungsfraktion bzw. dem Innenminister Ziel die Zusa-
ge der Vorlage eines solchen Gesetzes bis Ende 1996 (LT-Drs. 2/2140, 
2/3238) abzuringen; zusätzlich nötigt sie die Landesregierung zu einer quar-
talsweisen Berichterstattung über den Stand der Erarbeitung des Gesetzes. 
Die parlamentarische Behandlung der Problematik gestaltet sich als außeror-
dentlich schwierig. 

In den Zwischenberichten der Landesregierung wird die Verzögerung der 
Vorlage eines Gesetzesentwurfes immer mit neuen Argumenten begründet. 
Da es sich gesetzgeberisch um Neuland handelt, ist dies teilweise auch ver-
ständlich. Die Landesregierung spielt aber auch auf Zeit, da die angestrebte 
Fusion Berlin-Brandenburg im Raum steht, die nicht ohne Rechtsangleichung 
stattfinden kann, und die Berliner Verfassung kein Recht auf Akteneinsicht 
enthält. Vor allem bei Behörden stößt die Vorstellung eines Akteneinsichts-
rechts auf totale Ablehnung: „Wenn Firmen um Geschäftsgeheimnisse fürch-
ten müssen, machen Investoren einen Bogen um Brandenburg, usw.“ Im 
September 1996 liegt schließlich ein erster Referentenentwurf für ein Akte-
neinsichts- und Auskunftsrechtgesetz vor; zu der ins Parlament eingebrach-
ten Fassung (LT-Drs. 2/4417) findet eine umfängliche Anhörung im Innen-
ausschuss erst am 28. Mai 1997 (LT-Drs. 2/902-I) statt. Auf meine Anregung 
hin werden hierzu auch ausländische Experten, wie Herr Majtényi (Parlamen-
tarischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit von Ungarn) 
und Herr Siegenthaler (Datenschutzaufsichtsstelle der Justiz-, Gemeinde- 
und Kirchendirektion des Kanton Bern, Schweiz) eingeladen, die aus der ei-
genen Praxis der Umsetzung eines Akteneinsichtsrechts berichten und Ängs-
te vor einem solchen Vorhaben abbauen können. Von ihnen wird insbeson-
dere auch die Frage einer institutionalisierten Schlichtungsstelle substanziell 
untersetzt einschließlich deren sinnvoller Ansiedlung beim Datenschutzbeauf-
tragen.  

                                                
8
  „Flick-Urteil“, BVerfGE 67, 100 (NJW 1988, S. 22) 
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Das Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG) vom 10. März 1998 
(GVBl. I S. 46) ist sofort nach Inkrafttreten insbesondere wegen des zu stark 
eingeschränkten Anwendungsbereiches und des Umfanges der Informations-
rechte von der Presse vehement kritisiert worden. Dies mag man zu Recht 
bedauern. Aber mit dem Gesetz ist ein Dammbruch für die Informationszu-
gangsrechte in ganz Deutschland erreicht; inzwischen gibt es in anderen 
Bundesländern vergleichbare Gesetze (Berlin, SH, NRW, MP, HH, HB, Saar-
land). Im Übrigen hat inzwischen mit dem Verbraucherinformationsgesetz die 
Bürgerrechte stärkende Rechtsentwicklung eine Fortsetzung erfahren (BGBl. 
2007 I S. 2558). 
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Alwin Ziel, Mitglied des Landtages Brandenburg 
Innenminister des Landes Brandenburg von 1990 bis 1999 

Ein langer Weg zum Akteneinsichtsrecht 

 

Wenn man im Rückblick und mit dem heutigen Abstand die Entstehung und 
die Diskussion um das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz be-
trachtet, können einige Vorbehalte gegen das Gesetz und die Schwierigkei-
ten bei der Erarbeitung etwas verwundern. Zur damaligen Zeit war aber die 
Diskussion um das Akteneinsichtsrecht richtig und notwendig, da Branden-
burg mit diesem Gesetz juristisches Neuland in Deutschland betrat. 

Die Brandenburger Verfassung ist auch von den Erfahrungen der Bürgerin-
nen und Bürger mit der Staatsmacht in der DDR geprägt. So werden in der 
Verfassung nicht nur die Daten der Bürgerinnen und Bürger vor unberechtig-
ten Zugriffen durch den Staat geschützt. Bürgerinnen und Bürger in Branden-
burg haben laut Verfassung auch das Recht auf Einsichtnahme in staatliche 
Akten und Unterlagen. Dieses Verfassungsrecht – für die damalige Bundes-
republik einmalig – war von der Erfahrung und Erkenntnis geprägt, dass Wis-
sen Macht ist. Deshalb sind für eine wirksame polische Mitgestaltung auch 
entsprechende Informationen staatlicher Stellen notwendig. Folgerichtig spie-
gelt sich dieses Verfassungsrecht auch im Artikel 21 wider, der das Recht auf 
politische Mitgestaltung beinhaltet. Dass die gesetzliche Ausgestaltung die-
ses Verfassungsrechtes sich als sehr schwierig und langwierig erweisen soll-
te, haben 1992 bei der Erarbeitung und Verabschiedung der Verfassung wohl 
nur die wenigsten geahnt.  

Bereits am Ende der ersten Legislaturperiode legten die Bündnisgrünen, die 
damals noch im Landtag vertreten waren, einen Entwurf für ein Aktenein-
sichtsgesetz vor. Im Laufe der Beratungen stellte sich aber schnell heraus, 
dass noch intensive Vorbereitungen und Beratungen für ein entsprechendes 
Gesetz notwendig waren. Der Gesetzentwurf konnte nicht mehr abschließend 
in der ersten Legislaturperiode behandelt werden. 

Ab 1995 war dann das Akteneinsichtsrecht mehrmals Thema im Landtag. Vor 
allem die SPD-Fraktion und die PDS-Fraktion forderten von der Landesregie-
rung – nicht ganz unberechtigt – endlich den entsprechenden Gesetzentwurf 
auf den Tisch zu legen. Das Recht auf Akteneinsicht war zwar in der Verfas-
sung verankert, es fehlten jedoch Regelungen für den Zugang zu den Akten 
und Informationen der meisten staatlichen Stellen. Natürlich gab es auch 
Stimmen, die der Meinung waren, dass kein spezielles Recht zur Aktenein-
sicht notwendig wäre. Die CDU argumentierte, dass ein entsprechendes Ge-
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setz zur Überbürokratisierung und Lahmlegung der Verwaltung führen könne. 
Ein Argument, das immer wieder in dieser Pauschalität in die Diskussion ein-
gebracht wurde. 

Bei den Vorbereitungen zu einem Gesetzentwurf ergaben sich sehr viele 
komplizierte rechtliche Fragen und Probleme. Brandenburg war das erste 
Bundesland, das ein allgemeines Akteneinsichtsrecht erarbeitete. Es gab 
somit in Deutschland keine Erfahrungen mit dieser komplizierten Rechtsma-
terie. Grundsätzlich musste das Verhältnis des Rechtes auf Akteneinsicht zu 
öffentlichen und privaten Interessen geklärt werden, bestimmte Daten und 
Informationen nicht preiszugeben. Anders ausgedrückt: Wann darf eine Aus-
kunft oder Einsichtnahme aus öffentlichem oder privatem Interesse verwei-
gert werden.  

Im Landtag herrschte Übereinstimmung, dass aufgrund dieser schwierigen 
Fragen eine schriftliche Anhörung der betroffenen Verbände und Institutionen 
durchgeführt werden sollte. Darüber hinaus wurde die Landesregierung ver-
pflichtet, vierteljährlich einen Bericht über den Stand der Gesetzeserarbeitung 
dem Landtag vorzulegen. Als Termin für die Vorlage eines Gesetzentwurfes 
wurde das zweite Quartal 1997 genannt.  

Die schriftliche Anhörung ergab kein einhelliges Meinungsbild. Je nach Inte-
ressenlage wurde für mehr oder für weniger Einschränkungen des Rechts auf 
Akteneinsicht plädiert. Kommunalverbände befürchteten den Verwaltungs-
aufwand und die zusätzlichen Kosten. Wirtschaftsverbände hatten Bedenken, 
dass Geschäfts- und Forschungsgeheimnisse Konkurrenten bekannt werden 
könnten. Auf der anderen Seite wurden Befürchtungen geäußert, dass zu vie-
le Einschränkungen das Akteneinsichtsrecht aushöhlen. Die geäußerten Be-
denken und Anregungen mussten nun bewertet werden. Darüber hinaus 
tauchten weitere Fragen auf. So war z. B. zu klären, wie mit Informationen 
anderer Bundesländer und des Bundes in Landesakten zu verfahren ist, da 
diese die Akteneinsicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht geregelt hatten. 

Am 18. September 1997 wurde der Gesetzentwurf zum ersten Mal im Land-
tag beraten. Peter Muschalla, Abgeordneter der SPD-Fraktion, stellte in der 
Debatte die verschiedenen konträren Standpunkte zum Akteneinsichtsrecht 
dar und stellte fest: „Diese Palette von Pro und Kontra zeigt den Spielraum, 
der durch ein Gesetz eingegrenzt und wo Klarheit geschaffen werden muß. 
Es ist erforderlich, ein Gesetz vorzulegen, das hier praktisch regelt, welche 
Rechte und Pflichten auf beiden Seiten bestehen, daß Sicherheit beim Um-
gang mit den Akten in der Verwaltung besteht und natürlich auch der Bürger 
das Recht auf Akteneinsicht gewährleistet bekommt und notfalls einklagen 
kann.“  
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In den darauffolgenden Beratungen im Innenausschuss gab es dann noch 
einige Änderungen. Aus dem „Akteneinsichtsgesetz“ wurde das „Aktenein-
sichts- und Informationszugangsgesetz“. Damit wurde klargestellt, dass der 
Zweck dieses Gesetzes die Regelung der Informationsgewinnung für die 
Bürgerinnen und Bürger ist und sie nicht nur Zugang zu Akten, sondern zu 
jedweder Form von Informationen haben. Im ursprünglichen Entwurf war das 
Recht auf Akteneinsicht noch von einem berechtigten Interesse abhängig. 
Man befürchtete, dass ohne eine solche Einschränkung das Gesetz miss-
braucht werden könnte. Die Verwaltung müsste sich mit massenhaften An-
trägen auf Akteneinsicht beschäftigen. Bei den Beratungen im Innenaus-
schuss kam man aber zu dem Ergebnis, dass die Inanspruchnahme eines 
Verfassungsrechts nicht von einem berechtigten Interesse abhängig gemacht 
werden kann. In der späteren Praxis haben sich diese Befürchtungen auch 
nicht bestätigt. Neben anderen Änderungen wurde der Landesdatenschutz-
beauftragte als Beauftragter für das Akteneinsichtsrecht im Gesetz benannt.  

Allerdings konnten nicht bei allen Abgeordneten die Vorbehalte gegen dieses 
Gesetz ausgeräumt werden. Nach wie vor wurde die Notwendigkeit eines 
speziellen Akteneinsichtsrechts bestritten. Man sah die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft und die Funktionsfähigkeit der Verwaltung bedroht. Letztend-
lich konnte am 10. März 1998 mit den Stimmen der PDS-Opposition das Ge-
setz vom Landtag verabschiedet werden.  

Die Befürchtungen, die mit diesem Gesetz verbunden waren, haben sich 
nicht bewahrheitet. Die Verwaltung wurde nicht in ihrer Arbeit behindert und 
Geschäfts- und Forschungsgeheimnisse sind nach wie vor in Brandenburg 
gesichert. Im Gegenteil: Mit diesem Gesetz wurde eine klare Rechtsgrundla-
ge für die Wahrnehmung eines Rechts zur politischen Mitgestaltung geschaf-
fen. Die Bürgerinnen und Bürger bekamen durch dieses Gesetz die Möglich-
keit, die nötigen Informationen von Behörden zu erhalten, um bei politischen 
Entscheidungen mitzureden und mitzuwirken. Ein Recht, das damals in 
Deutschland einmalig war, aber seitdem viele Nachahmer gefunden hat. 

 



Matthias Platzeck 

 

30 

Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg 

10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 

 

10 Jahre liegt das Ringen um das Akteneinsichts- und Informationszugangs-
gesetz nun zurück. Um zu ermessen was man hat, ist es hilfreich einen Blick 
zurückzuwerfen, warum Brandenburg als erstes Bundesland der Bundesre-
publik Deutschland, dieses Gesetz erhielt. 

Die Leidenschaft der nun 10 Jahre zurückliegenden Debatte hat mich oftmals 
darüber nachdenken lassen, ob nicht der Gedanke des unter Mühen und Ge-
fahren überwundenen Obrigkeitsstaates tiefer und fester in uns verwurzelt 
war, als wir gemeinhin glaubten: das preußische, das deutsche Prinzip des 
Amtsgeheimnisses, der Amtsverschwiegenheit, alles ist geheim und unter 
Verschluss was nicht ausdrücklich offen zu legen ist. Für mich ist das das 
genaue Gegenteil einer „gläsernen Verwaltung“ – denn Informationsfreiheit, 
ist fundamentaler Bestandteil einer freiheitlich demokratischen Grundord-
nung. Transparenz fördert das gegenseitige Vertrauen zwischen Bürger, 
Staat und Verwaltung. 

Informationsfreiheit ist ein altes Prinzip, das bereits im 18. Jahrhundert (!) in 
Schweden angewandt wurde. Der Grundgedanke war und ist, dass die vor-
handenen Unterlagen und Vorgänge des Staates und seiner Verwaltungsein-
heiten den interessierten Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich, bis auf klar 
definierte Ausnahmen, offengelegt werden sollten. Es dauerte bis zur Mitte 
des letzten Jahrhunderts, bis sich diese Selbstverständlichkeit nach und nach 
in den großen Industrieländern durchsetzte. Brandenburg gab sich 1992 sei-
ne Landesverfassung. Eine moderne Verfassung, die den Brandenburgerin-
nen und Brandenburgern das Recht auf Einsicht in Akten und sonstige amtli-
che Unterlagen der Behörden und Verwaltungseinrichtungen zugesteht. 

All die angeführten Überlegungen und Befürchtungen sind nicht eingetreten. 
Die Kommunalverwaltungen wurden nicht lahmgelegt, keine Investition ging 
verloren, es mutierte nicht zu einer „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ für An-
wälte, und die anderen Bundesländer und der Bund haben ihre Zusammen-
arbeit mit Brandenburg nicht eingestellt. Vielmehr teilen heute mehrere Bun-
desländer und auch der Bund unsere Auffassung von Akteneinsicht und In-
formationszugang und bezogen unsere Überlegungen in ihre Gesetzgebung 
mit ein. 

10 Jahre AIG zeigen: Das Gesetz ist ein Erfolg. Es hat Maßstäbe gesetzt. 
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Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 

Zehn Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz in 
Brandenburg 

 

1. Rückblick 

 Mittlerweile können wir auf 10 Jahre zurückblicken, in denen in Branden-
burg ein Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) existiert. 
Rechnet man die dem Gesetz zu Grunde liegende Bestimmung in der Ver-
fassung des Landes Brandenburg (Artikel 21 Abs. 4 LV Bbg) hinzu, kommt 
man auf rund 16 Jahre. Weltweit entstand eine erste Regelung zur Informa-
tionsfreiheit bereits 1766 in Schweden. Dort wurde in Folge der Aufklärung 
eine Bestimmung zum Öffentlichkeitsprinzip in das Pressegesetz aufge-
nommen. Sie besteht im zweiten Kapitel des Pressegesetzes von 1949 
heute noch fort und garantiert ein umfassendes Einsichtsrecht in Akten öf-
fentlicher Stellen im Sinne eines Informationszugangsrechtes. 

 Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich diese Entwick-
lung in weiteren europäischen Ländern fort und begann relativ spät in den 
1990er Jahren auch in Deutschland. Hier gab es jedoch einen relativ lan-
gen Vorlauf. Die Diskussionen über die Verbesserung von Möglichkeiten 
der Bürgerbeteiligung in den achtziger Jahren beinhalteten auch die Frage 
des Zugangs zu amtlichen Informationen. Von 1980 bis 1983 gab es z. B. 
im Bundesministerium des Innern eine Projektgruppe Datenzugangsrecht, 
die sich mit der Frage zu befassen hatte, ob, unter welchen Voraussetzun-
gen und in welcher Form der freie Zugang der Bürger zu den Informations-
beständen der öffentlichen Verwaltung eingeführt werden könnte. Das Er-
gebnis dieser Untersuchung bestand in der Feststellung, dass eine Einfüh-
rung eines solchen Rechtes nicht vordringlich sei. 

 Vor allem in den neuen Bundesländern entstand nach den Erfahrungen der 
Bürger in der DDR der Wunsch nach Aufarbeitung. Dies führte unter ande-
rem auch zum Erlass des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und der Einrichtung 
von Bundes- und Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der DDR. Darüber hinaus gab es auch den Wunsch nach zu-
künftiger Absicherung des demokratischen Rechtsstaates und der Teilhabe 
seiner Bürger, der in unterschiedlicher Weise in den Verfassungen der 
neuen Bundesländer Niederschlag gefunden hat. So wurde in Artikel 21 
Abs. 4 LV Bbg ein Anspruch auf Akteneinsicht aufgenommen, der dann mit 
dem ersten deutschen Informationsfreiheitsgesetz vom 10. März 1998 kon-
kretisiert wurde. Das Gesetz selbst trat am 20. März 1998 in Kraft. Gleich-
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zeitig wurde damit der Auftrag aus der Verfassung des Landes Branden-
burg, den Bürgerinitiativen und Verbänden durch Gesetz ein Recht auf In-
formation durch alle staatlichen und kommunalen Stellen einzuräumen, 
umgesetzt (Artikel 21 Abs. 3 LV Bbg). 

 Mit dem AIG wurde damit zum ersten Mal in Deutschland das bis dahin in 
der öffentlichen Verwaltung vorherrschende Prinzip des Amtsgeheimnisses 
zu Gunsten der Stärkung der demokratischen Teilhaberechte jedes Bür-
gers durch die Schaffung von Transparenz durchbrochen. 

 Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass das im AIG geregelte allgemeine In-
formationszugangsrecht nur einen Baustein in einer Landschaft unter-
schiedlicher Informationsrechte für die Bürgerinnen und Bürger des Landes 
Brandenburg in Bundes- und Landesvorschriften darstellt. Es wird ergänzt 
durch weitere spezifische individuelle aber auch Informationszugangsrech-
te für Jedermann, die unter anderem Verfassungsrang haben. Auf Landes-
ebene betrifft dies den in Artikel 11 Abs. 1 Satz 1 LV Bbg geregelten An-
spruch auf Auskunft über die zur eigenen Person gespeicherten Daten als 
Teil des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, das in Artikel 39 LV 
Bbg enthaltene Recht auf Zugang zu Umweltinformationen sowie das Ak-
teneinsichtsrecht der Abgeordneten des Landtags aus Artikel 56 LV Bbg. 

2. Einzelne Facetten der Umsetzung des AIG im Land Brandenburg 

 Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz räumt Jedermann ei-
nen voraussetzungslosen freien Zugang zu den bei Behörden oder Einrich-
tungen des Landes Brandenburg vorhandenen Unterlagen ein. Dieses 
Recht steht nach dem Gesetz gleichermaßen Bürgerinitiativen und Ver-
bänden zu. Schranken werden diesem umfassenden Einsichtsrecht in den 
§§ 4 und 5 des Gesetzes nur durch Geheimhaltungsinteressen des Staates 
sowie durch überwiegende private Interessen von Verfassungsrang, wie 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dem Schutz geistigen 
Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen gesetzt. Ob-
wohl das AIG in der Zwischenzeit einige Male geändert wurde, sind diese 
Vorschriften bis jetzt unverändert geblieben. Das Ministerium des Innern 
sieht dies auch als ein Zeichen dafür, dass es gelungen ist, im AIG die un-
terschiedlichen Interessen in ein wohl abgewogenes Verhältnis zueinander 
zu setzen. 

 Der Geschäfts- und Aufgabenbereich des Ministeriums des Innern bringt es 
mit sich, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Gesetz zu schauen. 
Anlässlich der Beantwortung einer Großen Anfrage (Drucksache des Land-
tags des Landes Brandenburg 4/2787) im Jahr 2006 „sollte eine Bilanz der 
gesellschaftlichen Wirksamkeit dieses Gesetzes gezogen und Überlegun-
gen zu einer weiteren Ausgestaltung“ des in der Landesverfassung veran-
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kerten Grundrechtes angestellt werden. In der Gesamtschau der Antwort 
der Landesregierung auf die Große Anfrage wurde ausgeführt, dass das 
Recht auf Akteneinsicht und Informationszugang in Brandenburg sowohl im 
Bereich der Landesregierung als auch im kommunalen Bereich von den 
Bürgern angenommen wurde und wird. Der Umgang mit dem AIG erfolge 
zunehmend routiniert. Die Anwendung des Gesetzes sei zu einem norma-
len und begrüßenswerten Bestandteil des Verwaltungshandelns geworden. 
Diese Aussagen werden auch belegt durch die äußerst geringe Zahl von 
Anfragen an die Kommunalabteilung des Innenministeriums und das Fach-
referat im Ministerium des Innern zur Auslegung des Gesetzes. Die An-
wendung und Umsetzung des Gesetzes erfolgt nach Einschätzung des Mi-
nisteriums des Innern auf allen Ebenen der Verwaltung reibungslos. 

 Auch wenn die Verwaltung für die Bürger da sein soll, gibt es Verwaltungs-
handeln selten zum Nulltarif. Umso erfreulicher ist es aus Sicht des Minis-
teriums des Innern, wenn der an sich schon moderate Gebührenrahmen 
der Gebührenordnung zur Anwendung des AIG – ganz im Sinne des Arti-
kels 21 Abs. 4 LV Bbg – bisher bei weitem nicht ausgeschöpft wurde. Dies 
kann man den im Rahmen der Beantwortung der Großen Anfrage erhobe-
nen Zahlen eindrucksvoll entnehmen. Eine andere Verwaltungspraxis wür-
de auch die Gefahr in sich bergen, dass das in der Landesverfassung ver-
bürgte Recht auf Informationszugang ins Leere läuft, und im Widerspruch 
zum Auftrag aus Artikel 21 Abs. 4 LV Bbg, der die Überschrift „Recht auf 
politische Mitgestaltung“ trägt, stehen. 

 Rückblickend auf die vergangenen zehn Jahre ist die Bilanz des Ministeri-
ums des Innern im Hinblick auf die Arbeit mit diesem Gesetz als wichtiger 
Bestandteil der Informationsfreiheit in Brandenburg überwiegend positiv. 
Die bei der Vorbereitung des Gesetzes laut gewordenen Stimmen, wonach 
befürchtet wurde, dass ein Akteneinsichtsrecht der Bürger sich als Stand-
ortnachteil für Wirtschafts- und Forschungsansiedlungen in Brandenburg 
erweisen würde, es zu einer Belastung der Beziehungen Brandenburgs zu 
anderen Ländern und zu einer unverhältnismäßigen Belastung der öffentli-
chen Verwaltung führen würde, haben sich nicht bewahrheitet. Mit dazu 
beigetragen hat sicherlich auch, dass dem Beispiel Brandenburgs folgend 
bisher 7 Bundesländer und der Bund ebenfalls Informationsfreiheitsgesetze 
erlassen haben. Alle Gesetze stimmen in ihren Kernvorschriften in vielen 
Bereichen überein, was auch belegt, dass der von Brandenburg einge-
schlagene Weg allenfalls in Nuancen durch eine Novellierung korrigiert 
werden müsste. 
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3. Ausblick 

 Das Ministerium des Innern ist überzeugt davon, dass mit dem AIG noch 
nicht das Ende der Entwicklung vom Grundsatz des allgemeinen Amtsge-
heimnisses zur Informationszugangsfreiheit erreicht ist. So prüft das Minis-
terium des Innern zusammen mit dem Ministerium für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Verbraucherschutz gegenwärtig die Möglichkeit einer ge-
setzlichen Regelung, die das allgemeine Informationszugangsrecht mit 
dem Recht auf Umweltinformationen gemeinsam regelt. Das Ministerium 
des Innern sieht für die zukünftige Entwicklung auf diesem Gebiet durch ei-
ne Ausweitung der Veröffentlichungspflichten für öffentliche Stellen eine 
Ablösung des subjektiven Informationsanspruches bzw. eine Umkehrung 
seiner Gewichtung. Abschließend bleibt festzustellen: die Informationszu-
gangsfreiheit ist die Grundlage der demokratischen Meinungsbildung und 
fördert die Meinungsfreiheit, sie ist aber auch das Gegenstück zum Daten-
schutz. 
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Günter Baaske, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag 
Brandenburg 

Informationen sind das A und O – Informationsfreiheit als Vor-
aussetzung für Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung 

 

1998 verabschiedete der Landtag das erste Akteneinsichtsgesetz in der Bun-
desrepublik. Doch die eigentliche Revolution im bundesdeutschen Recht fand 
bereits sechs Jahre zuvor statt. Damals wurde das Recht auf Akteneinsicht in 
der Brandenburger Landesverfassung verankert. Es war eine Lehre des 
Wendeherbstes von 1989, dass ein transparenter Staat eine wichtige Vor-
aussetzung für politische Mitgestaltung und Demokratie ist. Mit dem Akten-
einsichtsrecht als Teil der politischen Gestaltungsrechte haben die Branden-
burger eine in der Bundesrepublik damals neue Regelung geschaffen. Ziel 
war es, die junge Demokratie zu stärken und Vertrauen in die staatlichen In-
stitutionen zu schaffen. Heute ist das Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz zehn Jahre alt. Es ist ein Gesetz, auf das wir stolz sein können. 
Denn ganz zweifellos hat es sich bewährt.  

Zur Demokratie gehören auch transparente Behörden und Verwaltung 

Die Menschen hatten in der DDR Erfahrungen mit einem unfreien System, in 
dem nicht sichtbar war, warum Anträge abgelehnt wurden, wonach sich das 
Handeln beispielsweise des Rates des Kreises und anderen Behörden aus-
richtet. Es war ein Staat, in dem keine Kontrolle oder Mitbestimmung durch 
den einzelnen Bürger erwünscht war. Den Brandenburgern war daher nach 
den Veränderungen von 1989 klar, dass die Garantie von Freiheit, Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit nicht nur bedeutet, dass es freie Wahlen, ein Par-
lament und unabhängige Gerichte gibt, sondern dass sich Demokratie auch 
in Behörden und Verwaltungen wiederspiegeln muss. Vorgänge und Ent-
scheidungen der Kommunal- und Landesbehörden sollten in Brandenburg in 
der Zukunft transparent, nachvollziehbar und akzeptiert sein. 

Der Aufbau von demokratischen Strukturen ist immer auch verbunden mit 
dem Einüben von Demokratie und persönlicher Entfaltung. Gesellschaftliche 
Partizipation und eine aktive Bürgergesellschaft sind keine Selbstverständ-
lichkeit. Viel wird heute davon geredet, dass wir in der Informationsgesell-
schaft leben. Jeden Tag entstehen neue Informationen, werden verarbeitet, 
weitergegeben und gespeichert. Informationen sind die Basis für neue Pro-
dukte und Dienstleistungen. Sie sind jedoch nicht nur Begleiter für unser täg-
liches Leben. Die Teilhabe an Informationen, die verfügbar und nutzbar sind, 
ist auch eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche und politische Dis-
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kussionen. Nur wer das notwendige Wissen hat, kann seine Rechte und Mög-
lichkeiten der Mitgestaltung, der persönlichen Entwicklung und der sozialen 
Teilhabe nutzen. Unser Akteneinsichts- und Informationszugangsrecht hat so 
einen wichtigen Beitrag für die Aktivierung und das Einüben von heute 
selbstverständlicher demokratischer Mitbestimmung in Brandenburg geleistet. 

15 Jahre nach Annahme der Verfassung und 10 Jahre nach In-Kraft-Treten 
des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz haben wir die wichtigs-
ten Ziele erreicht: Behörden und Verwaltungen des Landes und der Kommu-
nen werden – trotz Verbesserungsmöglichkeiten – von den Bürgerinnen und 
Bürgern als demokratische Institutionen akzeptiert. Politische Mitgestaltung, 
gesellschaftliches Engagement in Städten, auf Kreis-, Landes- und Bundes-
ebene zu den verschiedensten Themen sind in unserem Land Realität. 

Akteneinsicht und Wirtschaft – kein Gegensatz mehr 

Informationszugang ist nicht nur aus Gründen der Transparenz und Demo-
kratie wichtig, auch für die Wirtschaft ist das Brandenburger Akteneinsichts- 
und Informationszugangsgesetz ein bisher wenig beachteter Erfolgsfaktor. 
Das mag auf den ersten Blick etwas irritierend wirken, doch öffentliche Stel-
len sind die größten Informationsproduzenten. Die dort vorhandenen Informa-
tionsbestände bergen ein bedeutendes Wirtschafts- und Beschäftigungspo-
tential, das bisher nur wenig genutzt wird. In einer globalisierten Informati-
onsgesellschaft werden vorhandene Daten und Informationen aufbereitet und 
zu neuen Informationsprodukten und -dienstleistungen weiterverarbeitet. So 
kann nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums allein die Wei-
terverwertung der Geodaten des Bundes und der Länder 14.000 neue Ar-
beitsplätze schaffen. Die Weiterverarbeitung der Daten durch die private 
Wirtschaft wird seit 2006 durch ein Bundesgesetz geregelt, das auf den In-
formationszugangsgesetzen der Länder basiert. Das bedeutet, dass die 
durch das Brandenburger Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 
zugänglichen Informationen des Landes und der Kommunen durch die priva-
te Wirtschaft weiterverwertet und wirtschaftlich genutzt werden können. Län-
der wie Brandenburg, die einen breiten Zugang zu ihren Informationen ge-
währen, überlassen damit auch der Wirtschaft viele Informationen zur Weiter-
verwendung und fördern damit die wirtschaftliche Entwicklung. Länder, die 
kein allgemeines Informationszugangsgesetz haben, stellen ihre Daten und 
Informationen dagegen nicht für eine wirtschaftliche Entwicklung zur Verfü-
gung. 

Das Brandenburger Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz ist also 
nicht nur Vorreiter für einen transparenten Staat und demokratische Mitbe-
stimmung in der Bundesrepublik gewesen, sondern ist heute auch ein Beitrag 
für wirtschaftliche Entwicklung, mehr Beschäftigung, Innovation und Wert-
schöpfung. 
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Thomas Lunacek, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag 
Brandenburg 

10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz in 
Brandenburg 

 

Liebe Brandenburgerinnen, liebe Brandenburger, 

seit nunmehr 10 Jahren hat Brandenburg ein Akteneinsicht- und Informati-
onszugangsgesetz, kurz AIG. Es gewährt Ihnen ein Einblicksrecht in die Vor-
gänge und Akten und verhilft Ihnen zu einem umfassenden Zugang zu den 
wesentlichen Informationen und Daten der Landesregierung und -Verwaltung. 
Mit diesem Gesetz war Brandenburg Vorreiter in der Bundesrepublik. Inzwi-
schen hat auch der Bund zum Jahr 2006 ein Informationsfreiheitsgesetz ein-
geführt. 

Das Thema der Offenlegung von Informationen der Regierung und Verwal-
tung ist nach wie vor aktuell. Es steht im Brennpunkt der Diskussion um die 
Reichweite der Bürgerrechte. Das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ist in 
einer von komplexen Informationssystemen geprägten Gesellschaft von größ-
ter Bedeutung. Und es ist kein Geheimnis, dass der Einfluss der globalen Da-
tenverknüpfung auf unser Zusammenleben auch in Zukunft weiter zunehmen 
wird. Hierbei geht es um nichts Geringeres als um den Zugang zu sensiblen 
Informationen und damit um die Transparenz des Regierungs- und Verwal-
tungshandelns. 

Ein objektiver Umgang mit den Informationen bedingt deren Kenntnis. Der 
Zugang zu diesem Wissen muss grundsätzlich allen eröffnet sein. Dies bildet 
nach meiner Ansicht eine der großen Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte, wenn uns die Transformation in eine informations- und wissens-
basierte Dienstleistungsgesellschaft gelingen soll. 

Nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder verdeutlicht, 
welch hohes Gut die Informationsfreiheit darstellt. Sie wird durch die Grund-
rechte erfasst und geschützt. Ferner bildet sie in einem zunehmenden Maße 
die Grundlage der Demokratie. Ganz wesentlich bestimmt sie die sachge-
rechte Kontrolle des Regierungs- und Verwaltungshandelns. Denn nur mit frei 
zugänglichen Informationen kann jedes Mitglied der Gesellschaft sein ver-
brieftes Recht wahrnehmen und seine Verantwortung in einer freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung übernehmen. Um diesem Anspruch zu genü-
gen, haben wir uns als erstes Bundesland dieses innovative Akteneinsichts- 
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und Informationsfreiheitsgesetz geschaffen, dessen 10-jährigen Geburtstag 
wir nun stolz feiern können. 

Rückblickend betrachtet ist die Umsetzung der Vorschrift auf Landes- wie auf 
kommunaler Ebene ein großer Erfolg. Dieser zeichnete sich nicht von vorn-
herein ab. So wurden in der vergangenen Dekade bereits mehrere Hundert 
Anträge auf Akteneinsicht eingereicht und bearbeitet. Dabei ist auch keines-
falls ein „abflauendes“ Interesse des Bürgers festzustellen. Vielmehr ist gera-
de im Zuge des bundesrechtlichen Informationsfreiheitsgesetzes ein ver-
mehrtes Interesse an Unterlagen und Daten unserer Landesbehörden und 
Kommunalämter zu beobachten.  

Der Bürger nimmt von seinen Freiheitsrechten ausgiebig gebrauch. Genau 
darin tritt das Wesen eines freiheitlichen und demokratisch verfassten Staa-
tes zu Tage. Nur wer seine Rechte kennt, wird diese auch nutzen. Die geleb-
te Freiheit der Bürger ist wesentliche Voraussetzung für eine prosperierende 
Gesellschaft. Der selbstbewusste und mündige Bürger braucht sich nicht vor 
der Staatsmacht zu verstecken, sondern kann gegründet auf seine Freiheits-
rechte von der Verwaltung ein umfassendes Informationsrecht beanspruchen. 
Die Bevölkerung soll dem Staat quasi auf Augenhöhe mit den dafür geeigne-
ten Instrumenten begegnen. Sie alle sind insofern in der Lage, die Aktivitäten 
der Regierung und Verwaltung kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. Von 
dieser Bereitschaft und Einstellung zum Staat partizipieren wir alle in Bran-
denburg.  

Das Land signalisiert mit dem AIG zugleich die Bereitschaft, als Dienstleister 
für Sie, die Bürger Brandenburgs, aufzutreten und Ihnen beiseite zu stehen. 
Das Gesetz ist – nach den zu erwarten gewesenen Schwierigkeiten der An-
fangsphase – in allen Verwaltungsbereichen nicht nur angekommen, sondern 
wird im Sinne des Bürgers angewandt. Die Erfahrungen mit dem AIG in Bran-
denburg sind mithin überwiegend positiver Natur, wie uns der letzte Tätig-
keitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht 
auf Akteneinsicht im März letzten Jahres vermeldete. Daher freut es mich 
umso mehr, dass wir Brandenburger hiermit eine Vorbildfunktion in der Bun-
desrepublik einnehmen konnten. So war es uns möglich, im Bewusstsein un-
serer Geschichte die grundlegende Ausgestaltung zur Akteneinsicht ganz 
wesentlich zu beeinflussen. 

Gleichwohl gibt ein runder Jahrestag immer auch Anlass zur kritischen Rück-
schau. Die Einführung des AIG wurde durchaus kontrovers gesehen. Einer-
seits befürchtet man, dass die Verwaltung von Anfragen und Anträgen über-
häuft und dadurch in ihrer Arbeit behindert werden könnte. Andere mahnende 
Stimmen wiederum sorgten sich um die Sicherheit sensibler Daten der Lan-
desregierung, deren Geheimhaltung für eine ordnungsgemäße Aufgabener-
füllung dringend geboten ist. Das Gesetz sei bloß ein stumpfes Schwert und 



  Thomas Lunacek 

 

 39 

tauge nicht zur Umsetzung des gestellten Auftrags, meinte hingegen die Ge-
genseite. Umso schöner und beruhigender ist die Erkenntnis, dass sich we-
der die einen noch die anderen Bedenken bewahrheitet haben. Weder war 
eine Überlastung der Verwaltung zu beobachten, noch sind bislang Miss-
brauchsanzeichen wahrzunehmen. Auch Außenstehende sind daher zu 
Recht der Auffassung, dass wir uns in Brandenburg ein lobenswertes Instru-
ment zur Sicherung der Bürgerrechte und Informationsfreiheit geschaffen ha-
ben. Darüber hinaus ist sogar inzwischen ein transparenteres Verwaltungs-
handeln zu bemerken. Die Verwaltung stellt zunehmend von sich aus die ent-
sprechenden Angaben zur Verfügung. Damit entfallen von vornherein diverse 
Einsichtsanträge. Denn wenn bereits die Informationen offen zugänglich sind, 
ist in diesen Fällen ein formelles Verfahren zur Einsichtnahme mehr als ent-
behrlich. 

Zu der erfolgreichen Einführung des AIG hat ebenfalls der ständige und in-
tensive Einsatz der Landesbeauftragten für den Datenschutz als Beauftragte 
für das Recht auf Akteneinsicht beigetragen. Sie übernimmt eine wichtige 
Aufgabe für Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Als unabhängiger Ansprech-
partner ist sie stets für die Bürger da und unterstützt die Antragssteller in de-
ren berechtigten Begehren. In einem nicht unerheblichen Maße hat die Lan-
desbeauftragte mit ihren Mitarbeitern zur korrekten Gesetzesanwendung 
durch die Behörden und damit zum Schutz Ihrer Interessen beigetragen. 

Ungeachtet dessen kann mit Hilfe des Gesetzes nicht jedem Ansinnen ent-
sprochen werden. Beispielsweise verbietet es sich, in ein laufendes Verwal-
tungsverfahren einzugreifen. Denn ein schrankenloser Zugriff auf diesbezüg-
liche Informationen würde unweigerlich zu einer Verletzung der Rechte Dritter 
führen. Der redliche Umgang mit sensiblen Daten ist das Ziel des AIG. Einen 
gerechten Interessenausgleich zwischen dem legitimen Informationsbedürfnis 
des Einzelnen und dem zu wahrenden Daten- und Geheimnisschutz des 
Staates oder Dritter zu finden, war und bleibt daher fortwährende Aufgabe an 
uns alle. Dies kann nur im Rahmen einer Abwägung zwischen den genannten 
Anliegen gelingen. Dies ist meiner Meinung nach mit der geltenden Geset-
zesfassung sehr gut gelungen, so dass ich keinen Änderungsbedarf in die 
eine oder andere Richtung zu erkennen vermag. 

Insgesamt kann ich für die CDU-Fraktion feststellen: Das Akteneinsichts- und 
Informationsfreiheitsgesetz fällt nicht nur in die Kategorie „gut und bewährt“, 
sondern hat sich als ein wahres Erfolgsmodell erwiesen. Wir haben ein inno-
vatives Regelwerk mit Vorbildcharakter für das gesamte Bundesgebiet 
geschaffen. Daher hege ich den Wunsch, dass Sie als Bürger weiterhin die 
Ihnen gewährten Freiheits- und Informationsrechte in der bisher gezeigten 
überlegten Weise zu nutzen verstehen und darin die zuverlässige Unterstüt-
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zung durch die Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht auf 
Akteneinsicht erhalten. 

 



  Kerstin Kaiser 

 

 41 

Kerstin Kaiser, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg 

Zehn Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 
(AIG) im Land Brandenburg 

 
„Der Sonnenschein der informierten Gesellschaft kann sowohl 

den Rost der Korruption als auch den Schimmel der 
Inkompetenz in der Tätigkeit der Staatsmacht und  

Selbstverwaltung wirkungsvoll bekämpfen“ 
(Viktor Mochanov, Potsdamer Materialien 
zu Akteneinsicht und Informationszugang,  

Band 1, S. 61, 72) 

Der Brandenburgischen Verfassung von 1992 ist mit Recht eine richtungs-
weisende Modernität attestiert worden. Das gilt insbesondere für die informa-
tionsrechtlichen Teile dieser Verfassung und noch spezieller für das voraus-
setzungslose Recht auf Akteneinsicht.9 In der Verfassung des Landes Bran-
denburg von 1992 heißt es in Artikel 21 Absatz 3 und 4: 

(3) „Alle Menschen haben das Recht, sich in Bürgerinitiativen oder Verbän-
den zur Beeinflussung öffentlicher Angelegenheiten zusammenzuschlie-
ßen. Diese haben das Recht auf Information durch alle staatlichen und 
kommunalen Stellen und auf Vorbringen ihrer Anliegen bei den zuständi-
gen Stellen und Vertretungskörperschaften. Das Nähere regelt ein Gesetz.“ 

(4) „Jeder hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht in Ak-
ten und sonstige amtliche Unterlagen der Behörden und Verwaltungsein-
richtungen des Landes und der Kommunen, soweit nicht überwiegende öf-
fentliche oder private Interessen entgegenstehen.“ 

Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz ist am 20.03.1998 durch 
den Gesetzgeber des Landes Brandenburg, auch auf Initiative der damaligen 
PDS-Fraktion in Kraft getreten. Bis dahin war es ein weit längerer Weg als es 
allein die fast sechs Jahre vermuten lassen. 

Das Akteneinsichtsrecht ist ein wichtiges Instrumentarium für die Branden-
burgerinnen und Brandenburger, auf dessen Grundlage sie in Daten und Ak-
ten Einsicht nehmen können. Obwohl als individuelles Recht ausgestaltet, ist 
es kein Recht zur Befriedigung ausschließlich individueller Interessen, son-
dern es ist vielmehr Bestandteil des umfassenderen Rechts auf politische 
Mitgestaltung, das alle Brandenburger nach Art. 21 der Landesverfassung 
                                                
9

 Dr. Alexander Dix, in Reformbedarf einer modernen Verfassung, Potsdam 2002, S.39 
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besitzen. Denn nur gut und umfassend informierte Bürgerinnen und Bürger 
können auch effektiv von ihren anderen Grundrechten wie dem Wahlrecht 
oder dem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Grundlage 
eines demokratischen Gemeinwesens ist nun einmal der sich einmischende 
mündige Bürger. Das erfordert, dass sich der Bürger auch umfassend über 
die Tätigkeit der Verwaltung informieren kann.  

Die Informationsfreiheit ist dabei eng mit dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung verknüpft und eine „elementare Funktionsbedingung eines 
auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten 
freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens“, so das Bundesverfassungs-
gericht im so genannten Volkszählungsurteil von 1983 (BVerfGE 65,1 ff.). 
Brandenburg war das erste Bundesland, das dieses Grundrecht verfassungs-
rechtlich abgesichert hat. 

Die Einführung eines an keinerlei Voraussetzungen geknüpften allgemeinen 
Informations- und Zugangsrechts für jedermann stellte einen Paradigmen-
wechsel in der öffentlichen Verwaltung dar. Erstmals wurde die Begrün-
dungspflicht der Verwaltung zugeordnet. Fortan hat nicht mehr der Bürger 
seinen Antrag zu begründen, sondern die Verwaltung muss begründen, wes-
halb der Betreffende in eine Akte nicht einsehen darf. In dieser Weise dient 
das Akteineinsichtsrecht einer höheren Transparenz der Verwaltung, es 
macht Verwaltungsarbeit bürgernäher und kann das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Verwaltung stärken10. Das waren wesentliche Argumente für die 
PDS, ein solches Gesetz zu fordern. 

Lange blieb das Akteneinsichtsrecht ohne Praxis, da ein ausgestaltendes 
Landesgesetz fehlte. Erst auf wiederholtes Drängen, auch der PDS, hat die 
Landesregierung im Jahr 1998 dem Landtag einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorgelegt, dem der Landtag nach Beratung zustimmte. Zum Zeitpunkt 
seines In-Kraft-Tretens am 20. März 1998 war das AIG ein bundesweit ein-
maliges Gesetz. Das Land Brandenburg hatte damit eine Vorreiterrolle wahr-
genommen und die Bereitschaft des Landes und der Kommunen zur Herstel-
lung von Transparenz öffentlichen Handelns aufgezeigt. Zugleich ist damit 
jedem ein Recht eingeräumt worden, mit dem eigene, unmittelbare Interes-
sen wahrgenommen, insbesondere aber demokratische Teilhabe ausgeübt 
werden kann. Die von den Gegnern des Akteneinsichtsrechts geäußerten Be-
fürchtungen, wie die Behinderung der Verwaltung durch eine Flut von Anträ-
gen oder ein Standortnachteil bei Wirtschafts- oder Wissenschaftsansiedlun-
gen haben sich nicht eingestellt.  

Andere Bundesländer wie Berlin und Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen beschlossen in der Folge ebenfalls eigene Informationsfreiheitsge-
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setze. Mittlerweile gibt es seit dem 01.01.2006 ein Gesetz zur Regelung des 
Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG).  

Zehn Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz haben aber auch 
deutlich gemacht, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger eher 
„maßvoll“ von ihrem Recht Gebrauch machen. Dafür gibt es aus Sicht der 
LINKEN verschiedene Gründe. Zum Teil hängt dies damit zusammen, dass 
trotz der Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Landesbeauftragten für Daten-
schutz und das Recht auf Akteneinsicht zu wenige Bürger ihre diesbezügli-
chen Rechte kennen. DIE LINKE sieht deshalb insbesondere die Landesre-
gierung, die Landesbehörden sowie die kommunalen Verwaltungen weiter in 
der Pflicht, die Bürger über ihre Möglichkeiten zur Information stärker aufzu-
klären. Die Landesregierung hat dazu eine andere wie wir meinen falsche 
Auffassung, indem sie erklärt: „ ... ,dass die Landesregierung es nicht als ihre 
Aufgabe betrachtet, für einzelne Gesetze zu werben. ...11. Das ein solch 
grundsätzliches Interesse der Menschen besteht zeigt, dass nach der Einfüh-
rung des Informationsfreiheitsgesetz des Bundes zum 1. Januar 2006 die 
Zahl der Eingaben und Anfragen bei der Landesbeauftragten um das Dreifa-
che angestiegen ist.  

Besonders interessant waren für die Brandenburger dabei die Themen: 
Kommunalaufsicht, die Vorgänge zum Ausbau des Flughafens Schönefeld, 
Raumordnungsverfahren, Umweltbelange und Vorgänge zu Förder-, Förder-
mittel- und Genehmigungsverfahren aus dem Schul-, Privatschul-, Jugend- 
und Sportbereich. 

Bei der praktischen Anwendung des Gesetzes zeigten sich indes recht 
schnell einige Lücken. Dazu gehörten u. a. die fehlende Fristenregelung bei 
der Antragstellung, die Abgrenzung zwischen Datenschutz und Informations-
freiheit der Bürger und auch der Ausschluss der Akteneinsicht in einem lau-
fenden Verwaltungsverfahren. Auf diese und weitere Defizite hatte der Lan-
desbeauftragte für Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht Dix die Ab-
geordneten aufmerksam gemacht. Die PDS griff diese Kritik mit einem ent-
sprechenden Gesetzentwurf im Jahre 2001 auf12. Im April 2002 erteilte der 
Landtag dann der Landesregierung den Auftrag, einen Gesetzentwurf vorzu-
legen, in dem u. a. auch eine Fristenregelung für die Bearbeitung von Anträ-
gen auf Akteneinsicht aufgenommen werden sollte. Angesichts dessen star-
tete die PDS mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Akteneinsichts- und 
Informationszugangsrechts13 einen zweiten Versuch. Die beiden dringends-
ten Fragen wurden so nochmals auf die Tagesordnung des Landtages ge-

                                                
11

 Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage Nr.23 der Fraktion Die Linke.PDS, DS 
4/3226, Frage 10 

12
 Gesetzentwurf der PDS-Fraktion, DS 3/4443 

13
 Gesetzentwurf der PDS-Fraktion, DS 3/3376 
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setzt: die Festschreibung von Bearbeitungsfristen für Anträge auf Aktenein-
sicht und die Pflicht der Behörden, im Falle der Ablehnung eines Antrages 
den Antragsteller auf die Möglichkeit hinzuweisen, sich an den Landesbeauf-
tragten für das Recht auf Akteneinsicht zu wenden. Ende 2003 wurden diese 
zweimal von der PDS beantragten Änderungen Bestandteil eines vom Land-
tag beschlossenen Gesetzes. 

Allerdings war die Novelle des Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setzes von Änderungen begleitet, die den Zugang zu diesem verfassungs-
rechtlich verbrieften Recht für jedermann in Brandenburg eher erschwerten. 
Obwohl die Landesregierung immer wieder erklärt hatte, sie könne wegen der 
kommunalen Selbstverwaltung keine Aussagen über die Anzahl der Anträge 
auf Akteneinsicht in den Kommunen machen, sah sie im Sommer 2003 aku-
ten Handlungsbedarf für die Entlastung der Kommunen in diesem Bereich. 
Zusammen mit anderen Gesetzesänderungen wurde den Kommunen nun-
mehr auch das Recht eingeräumt, eigene Gebührensätze für die Aktenein-
sicht festzulegen, und zwar „unter Berücksichtigung der Bedeutung oder des 
sonstigen Nutzens für den Antragsteller“, wie es im Gesetzestext heißt. Au-
ßerdem wurde die Einholung der Genehmigung von Dritten, deren Daten in 
den Akten enthalten sind, auf den Antragsteller übertragen. Auch dies gehört 
zu den von Seiten der LINKEN immer wieder kritisierten Regelungen, mit de-
nen die Koalition die Akteneinsicht für die Bürgerinnen und Bürger nicht ver-
einfacht. 

Ein Gesetz kann aber nur so gut sein, wie es tatsächlich in Anspruch ge-
nommen wird. Erst dann kann sich der Wille des Gesetzgebers entfalten. Alle 
Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg sind daher aufgerufen, ihr 
Recht auf Akteneinsicht und Informationsfreiheit wahrzunehmen. Insbesonde-
re die Kommunen und ihre Verwaltungen haben eine große Verantwortung 
für die Gewährleistung des Rechts auf Akteneinsicht. Transparenz des Ver-
waltungshandelns und ein unkomplizierter Zugang zu den Akten sind gerade 
in den Kommunen von großer Bedeutung.  

Für die Zukunft des AIG fordert DIE LINKE, dass weitergehende Einsichts-
rechte, wie für Umweltinformationen oder Registereintragungen mitgeregelt 
werden. Dazu sollte eine gründliche Evaluation des AIG erfolgen um festzu-
stellen, welche Möglichkeiten zur Vereinfachung des Akteneinsichtsrechts 
bestehen. Dabei sollte auch angestrebt werden, dass Unternehmensdaten, 
ausgenommen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, der Akteneinsicht zu-
gänglich werden. Auch sollte der Antragsteller frei entscheiden können, auf 
welche Art er die Akteneinsicht wahrnehmen möchte. Weiterhin sollte der für 
die Behörde zuständige Datenschutzbeauftragte gleichzeitig der Ansprech-
partner für die Akteneinsicht sein. Eine diesbezügliche Initiative der LINKEN 
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wurde 2007 abgelehnt14. Brandenburg hat so die Chance, „an die frühere 
Vorreiterrolle, die das Land Brandenburg einmal eingenommen hatte anzu-
knüpfen“, so der Abgeordnete Dr. Scharfenberg im Plenum. 

Gerade in der Informationsgesellschaft unseres 21. Jahrhunderts gilt es zur 
Sicherung einer modernen und zeitgemäßen Informationsverschaffung für die 
Bürgerinnen und Bürger die rechtliche Grundlage stetig weiter zu entwickeln. 
Aus unserer Sicht wächst die Verantwortung der Bürger für diesen Teil der 
Kontrolle der Verwaltung. Diese gesellschaftliche Gegenkontrolle ist umso 
wichtiger, als in den letzten Jahren vor dem Hintergrund terroristischer Be-
drohung vielfältige Regelungen geschaffen worden sind, die die Gefahr in 
sich bergen, dass die Rechte des Einzelnen nicht mehr ausreichend gewahrt 
werden. 

Eine besondere Bedeutung kommt dabei sicherlich der Datenschutzbeauf-
tragten des Landes Brandenburg zu. In ihren Aufgabenbereich fallen sowohl 
die Informationsfreiheit als auch das Recht auf Datenschutz. Das sind die 
zwei Seiten einer Medaille. Beide tragen zur Mäßigung und Kontrolle staatli-
cher Macht bei. 

                                                
14

 Antrag der Fraktion DIE LINKE DS 4/4784 
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Michael Claus, Stellvertretender Vorsitzender der DVU-Fraktion 
im Landtag Brandenburg 

10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz – 
Verwaltung im Spannungsfeld zwischen Informationsrecht und 
Datenschutz 

 

I. Historie und Regelungsbedürfnis 

Im Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung kommt es nicht selten zu er-
heblichen Missverständnissen wegen des oftmals unterschiedlichen Informa-
tionsstandes. Dies gilt gleichermaßen für die sachliche wie rechtliche Ebene.  

Das im Vergleich zu den alten Bundesländern noch junge Land Brandenburg 
war nach der Wiedervereinigung einer grundlegenden und umfassenden 
Neuorientierung im Bereich des öffentlichen Rechts ausgesetzt. Für die Bür-
gerinnen und Bürger bestand und besteht nach wie vor oftmals erhebliche 
Unsicherheit in Bezug auf die für sie recht neue Rechtsordnung und deren 
Handhabung durch die öffentliche Hand, sei es durch das Land oder durch 
Kommunen, sei es im Bereich des hoheitlichen, schlicht- hoheitlichen Verwal-
tungshandelns bis hin zur fiskalischen Verwaltung durch Behörden und öf-
fentliche Stellen.  

Auf der anderen Seite war und ist seit Bestehen der brandenburgischen Ver-
fassung der Aufbau von Verwaltungsstrukturen sowie die Koordinierung des 
Verwaltungshandelns eine gewaltige Aufgabe. Ob es sich nun um Polizei- 
und Ordnungs-, Bau-, Boden-, Planungs- und Straßen-, Landwirtschafts-, 
Forst- und Naturschutzbehörden handelt oder ob es um den Vollzug von Ab-
fall-, Wasser- und Umwelt- bis hin zum Recht des öffentlichen Dienstes geht 
– für die Behörden ist es nach wie vor schwierig, die richtigen Wege zu gehen 
und ihre Handlungsformen effektiv und zugleich bürgernah zu gestalten.  

Gerade letzteres erfordert ein möglichst hohes Maß an Transparenz in allen 
Bereichen des Verwaltungshandelns. Es wurden hier aber auch erhebliche 
und – was umso gravierender ist – nachhaltige Fehler begangen, die nicht 
selten das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Trägern 
öffentlicher Gewalt erschüttert haben und deren Konsequenz letztlich die 
nach wie vor bestehenden Reformbedarfe mit dem Ziel des Bürokratieabbaus 
und der Verwaltungsoptimierung sind.  

Der Versuch, dem berechtigten Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und 
Bürger in Bezug auf das Verwaltungshandeln entgegen zu kommen, ist das 
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Akteneinsichts- und Informationszuganggesetz (AIG) vom 10. März 1998 
(GVBl. I S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Juni 
2005 (GVBl. I S. 2010, 2011). 

II. Welche Informationschancen hat der Bürger durch das Akteneinsichts- 
und Informationszugangsgesetz wirklich? 

Die Informationszugangsrechte der Bürgerinnen und Bürger in der kodifizier-
ten Form des Akteinsichts- und Informationszugangsgesetzes erwecken auf 
den ersten Blick zumindest den Eindruck, dass man damit deren wesentli-
chen Informationsbedürfnissen gerecht wird.  

Was mancher juristische Laie jedoch – als Antragsteller – bereits zu Beginn 
des einschlägigen Verfahrens negativ erfahren wird, ist schon die Tatsache, 
dass der Anwendungsspielraum dieses Gesetzes – trotz seiner abstrakt-
generellen Fassung – durch eine Vielzahl vorrangig anzuwendender Spezial-
gesetze seine Informationsmöglichkeiten erheblich einschränkt oder zumin-
dest inhaltlich anders regelt, als er sich das vorstellt. Nur exemplarisch sind 
hier das Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Brandenburg, das Bran-
denburgische Datenschutzgesetz, das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 
die Strafprozessordnung, das Brandenburgische Pressegesetz oder das 
Vermögensgesetz zu nennen, die das Akteneinsichtsrecht auf bestimmte 
Personenkreise, wie z. B. Verfahrensbeteiligte, Geschädigte oder Betroffene 
und Journalisten einschränken oder zumindest anders regeln.  

Hinzu kommen Bereiche des öffentlichen Rechts, die bis heute generell kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf Akteneinsicht enthalten, wie z. B. die Abga-
benordnung, die hier lediglich ein Verwaltungsermessen vorsieht.  

Die weitgehend subsidiäre Anwendbarkeit und der mithin eingeschränkte 
Anwendungsspielraum tragen dazu bei, dass viele Bürgerinnen und Bürger 
oftmals frustriert überhaupt nicht erst von der mit dem Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz dem Grunde nach eröffneten Möglichkeiten 
Gebrauch machen können. Die mithin schon für den Rechtsanwender – 
sprich die öffentliche Verwaltung – wie für den Informationssuchenden 
schwierige und intransparente Rechtslage wird zudem verstärkt durch ein bis-
lang kompliziertes und aufwendiges Verfahren.  

Die erste Schwierigkeit bereitet regelmäßig schon die Bestimmung der ein-
schlägigen Rechtsgrundlage für den Informationszugang. Diese beginnt be-
reits mit der Differenzierung nach laufenden und nicht laufenden Verfahren 
und der weiteren Differenzierung nach der konkreten Verfahrensbeteiligung 
des Antragstellers. Hinzu kommen die Differenzierung der angeforderten Da-
ten nach deren Bezug zur Person des Antragstellers oder zu fremden Perso-
nen, die Besonderheit im Umgang mit Umweltinformationen sowie eine – 
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wahrscheinlich die schwierigste – Entscheidung, ob und inwieweit dem kon-
kreten Antragsbegehren im Einzelfall überhaupt ein rechtliches Interesse am 
Informationszugang zugrunde liegt.  

III. Wie sicher ist das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz? 

Beim Umgang mit einer Fülle aufbewahrter sowie verwerteter Informationen 
kommt dem Datenschutz für die öffentliche Verwaltung wesentliche Bedeu-
tung zu.  

Gerade die zunehmend automatisierte Datenverarbeitung erweitert hier ex-
ponentiell die Informationsflut und damit die Gefahr des Datenmissbrauches. 
Dies stellt – und das zeigt die Komplexität des brandenburgischen wie des 
Bundesdatenschutzrechts – den Rechtsanwender, – sprich die öffentliche 
Verwaltung – als solche vor erhebliche Schwierigkeiten.  

Damit Datenmissbräuchen zulasten des Persönlichkeitsrechts von Bürgerin-
nen und Bürgern oder z. B. zulasten von Schutzrechten im Zusammenhang 
mit geistigem Eigentum bis hin zulasten des Staates, als auch von Unter-
nehmen im Hinblick auf geheimhaltungsbedürftige Daten weitgehend vermie-
den werden, kommt bei der Anwendung des Gesetzes dem – dort in § 4 und 
§ 5 kodifizierten – Schutz überwiegender öffentlicher bzw. privater Interessen 
maßgebliche Bedeutung zu. 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten stellt die – mit dem Verfahren 
auf Akteneinsicht befassten – Beamtinnen und Beamten nicht selten vor die 
Situation, darüber entscheiden zu müssen, ob und inwieweit der Antragsteller 
ein – gegenüber dem Datenschutz – überwiegendes Offenbarungsinteresse 
hat. Dies wird besonders dann problematisch, wenn die Zustimmung eines 
von der Informationsgewährung Betroffenen nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 
AIG nicht eingeholt werden muss und nach einer nach § 6 Absatz 3 AIG 
durchzuführenden Anhörung von der konkreten Behörde darüber zu befinden 
ist, ob und inwieweit angeforderte personenbezogenen Daten schutzbedürftig 
sind oder nicht.  

Der schwierige Umgang mit Informationen stellt im Hinblick auf die Abwen-
dung erheblicher Gefahren und Grundrechtsverletzungen, aber auch im 
verbleibenden Anwendungsbereich des Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetzes die mit dem Einsichtsantrag konfrontierte Behörde auch im 
Einzelfall vor unterschiedlich prekäre Entscheidungssituationen. Kein Beam-
ter, keine Beamtin wird letztlich mit Sicherheit beurteilen können, inwieweit 
einmal herausgegebene Akteninhalte oder sonstige Daten von Dritten nicht 
doch zur Schädigung von Einzelpersonen, von Unternehmen oder des öffent-
lichen Gemeinwesens Verwendung finden können.  
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Hier bedarf die öffentliche Verwaltung gerade angesichts der zunehmenden 
Komplexität und Qualität gespeicherter und verarbeiteter Daten einer umfas-
senderen Schulung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 10-
jährige Anwendungspraxis in allen Ressorts muss hier jedenfalls für die 
Rechtsanwender eine ausreichende Arbeitsgrundlage hergeben. 

Insbesondere, wenn es um den Schutz des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts und um die Verwendung von Daten, die dessen Kernbereich tangieren 
oder wenn es um den Schutz des Geschäftsbetriebes privater Unternehmen 
bzw. um die mögliche Verletzung von Gesetzen zum Schutz geistigen Eigen-
tums (z. B. Urhebergesetz, Markengesetz, Patentgesetz, Geschmacksmus-
tergesetz etc.) durch den begehrten Informationszugang geht, ist nach unse-
rer Auffassung nicht nur ein Höchstmaß an Rechtskenntnis im Umgang mit 
allgemeinen und spezialgesetzlichen Schutzrechten erforderlich.  

In diesen sensiblen Bereichen muss für alle Bediensteten des öffentlichen 
Dienstes – ob im Beamtenverhältnis stehend oder nicht – auch ein Höchst-
maß an Sensibilität und Diskretion gelten. 

Es muss daher für jeden Rechtsanwender selbstverständlich sein, dass im 
Zweifel grundsätzlich dem Datenschutz Vorrang einzuräumen ist, wenn die 
Gefahr wirtschaftlicher Schädigung oder eine Schädigung des Integritätsinte-
resses von Privatpersonen zu befürchten ist.  

Öffentliche Behörden dürfen nicht zu Informations-Supermärkten missbraucht 
werden können, schon gar nicht zulasten Dritter!  

Aber gerade das dem Rechtsanwender mit § 5 des Akteneinsichts- und In-
formationszugangsgesetzes zur Hand gegebene Verfahren im Umgang mit 
Unternehmensdaten ist zu kompliziert und stellt den mit dem Akteinsichts- 
und Informationszugangbegehren des Antragstellers betrauten Beamten zu-
mindest im Hinblick auf die Feststellung eines objektiv-schutzwürdigen Nicht-
offenbarungsinteresses vor eine schwierig zu handhabende Verantwortung.  

In diesem Zusammenhang müssen sämtliche Behördenmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter regelmäßig und nachhaltig im Umgang mit dem Akteinsichts- und 
Informationszugangsgesetz geschult und fortgebildet werden. 
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IV. Fazit 

Das Akteinsichts- und Informationszugangsgesetz hat trotz seines mittlerwei-
le zehnjährigen Bestehens die Bewährungsprobe längst noch nicht bestan-
den. 

In der geltenden Fassung wird das Spannungsfeld zwischen berechtigten In-
formationsinteressen einerseits und Datenschutz andererseits durch die 
schwierige Rechtslage eher gestützt als aufgelöst.  

Die rechtliche Komplexität und Undurchsichtigkeit lässt eine Lösung dieses 
Problems ohne die notwendig zu schaffende Verfahrenstransparenz und -ver-
einfachung sowie ohne verlässliche Sicherheit im Hinblick auf die formale 
Gewährleistung des Datenschutzes auch langfristig nicht zu.  

Gleichwohl ist das mit der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 1998 ver-
bundene Regelungsbedürfnis beim Bürger nach wie vor gegeben.  

Deswegen bedarf das AIG sowohl im Hinblick auf die Bürger- als auch auf die 
Anwenderfreundlichkeit der ständigen Evaluierung sowie einer nachhaltigen 
gesetzgeberischen Nachbesserung. Dieser kurze Beitrag mag dazu einen 
Anstoß geben.  

Wir als DVU-Fraktion werden uns hier auch weiterhin konsequent in den par-
lamentarischen Prozess einbringen.  
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Yvonne Plaul, Mitglied des Landesvorstands von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Brandenburg 

10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz in 
Brandenburg 

 

Ein Blick zurück  

Die Geschichte des brandenburgischen Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetzes ist eng mit der brandenburgischen Partei Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN verknüpft. Bei der Schaffung der brandenburgischen Verfassung 
wurde auf Betreiben von Bündnis 90 als Art. 21 Abs. 4 der Landesverfassung 
Brandenburg das „Recht auf Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterla-
gen der Behörden und Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kom-
munen, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entge-
genstehen“ aufgenommen. Mit der Erhebung des Akteneinsichtsrechtes in 
den Verfassungsrang ist Brandenburg neben Berlin leider ein Ausnahmefall 
geblieben. Auf die Schaffung einer durchaus modernen und fortschrittlichen 
Verfassung folgte jedoch zunächst die viel zitierte klaffende Lücke zwischen 
Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit. Zur Ausfüllung dieses 
Rechtes hätte es eines Ausführungsgesetzes bedurft, bis zur Schaffung eines 
solchen ging das verfassungsrechtlich gewährte Recht auf Akteneinsicht ins 
Leere. Zwei Jahre später – am 20. April 1994 – brachte die Fraktion von 
Bündnis 90 ein „Gesetz zur Regelung des Rechts auf Einsicht in Akten und 
sonstige amtliche Unterlagen der Öffentlichen Verwaltung im Land Branden-
burg – Brandenburgisches Akteneinsichtsgesetz“ in den Landtag Branden-
burg ein, welches am 27.04.1994 dort in 1. Lesung behandelt wurde15. Trotz 
der damals von der CDU-Fraktion geäußerten Bedenken, ein solches Gesetz 
könne die komplette Arbeitsunfähigkeit und den Zusammenbruch der Verwal-
tung nach sich ziehen, wurde der Gesetzentwurf mehrheitlich begrüßt und an 
den Innen- und den Rechtsausschuss überwiesen. Von dort kehrte er nicht 
zurück ins Parlament, bekanntlich zerbrach 1994 die damalige Ampelkoalition 
und der Gesetzentwurf fiel dem Grundsatz der Diskontinuität anheim. Bereits 
zum damaligen Zeitpunkt informierte der amtierende Minister des Innern, Al-
win Ziel (SPD) in der Landtagsdebatte, auch sein Haus arbeite an einem ent-
sprechenden Gesetzentwurf zum Akteneinsichtsrecht. Es sollten jedoch noch 
3 weitere Jahre sorgfältigen Erörterns und Abwägens im Ministerium des In-
nern ins brandenburgische Land gehen bis die Landesregierung schließlich 
im September 1997 einen eigenen Gesetzentwurf zum Akteneinsichtsrechts-

                                                
15

  Lesenswert dazu die Dokumentation der Debatte im Plenarprotokoll unter: 
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku//w1/plpr/92.pdf 
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gesetz (AERG) vorlegte. Welcher sich – diese grobe Einschätzung sei gestat-
tet und nachgesehen – lediglich in Details vom Gesetzentwurf der Fraktion 
von Bündnis 90 drei Jahre zuvor unterschied. Weshalb damals wie heute 
schwer nachvollziehbar ist, warum der Gesetzentwurf der Landesregierung 
so lange auf sich warten ließ und die Vorgabe der brandenburgischen Lan-
desverfassung (und mit ihr die Brandenburger Bürgerinnen und Bürger) so 
5 Jahre ihrer Umsetzung haderte. Dass sich der Gesetzentwurf in weiten Tei-
len mit Ausschluss- und Verweigerungsgründen befasste, brachte ihm die 
Namen „Akteneinsichtsverhinderungsgesetz“ und „Aktenschutzgesetz“ ein, 
was hier einmal unkommentiert bleiben soll. Nach Änderungen durch den In-
nenausschuss, von denen hier nur die Ausdehnung auf privatrechtliche Tä-
tigkeit der Behörden, sowie die Einführung des Landesbeauftragten für das 
Recht auf Akteneinsicht erwähnt werden sollen, wurde das Gesetz schließlich 
als „Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)“ am 10. März 
1998 beschlossen. Abgesehen von kleineren Folgeänderungen die sich aus 
anderen Gesetzen ergaben, besteht es in dieser Form weitgehend unverän-
dert fort. 

Eine Bestandsaufnahme  

10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz sind durchaus An-
lass, auf das Geschaffene mit Genugtuung und Befriedigung zu blicken. Im-
merhin gehörte Brandenburg zu einem der ersten Bundesländer, die ein sol-
ches Gesetz schufen.  

Bedauerlicherweise wird in Brandenburg nicht erfasst, wie häufig die Bürge-
rinnen und Bürger von den Regelungen des Akteneinsichts- und Informati-
onszugangsgesetz bei den verschiedenen Stellen Gebrauch machen. Letzt-
lich spielen die Fallzahlen aber auch keine wesentliche Rolle. Es wäre eine 
Illusion, zu glauben, mit der Schaffung eines solchen Gesetzes den Schalter 
zu einer plötzlich vorherrschenden Informationsfreiheit umgelegt zu haben. 
Wesentlicher ist die Entwicklung einer Kultur der Transparenz und der Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger am Öffentlichen Leben, sowie der Schaf-
fung einer anderen, moderneren Verwaltungskultur. Insofern zählt schon der 
symbolische Wert eines vorhandenen Gesetzes an sich, in dem der entspre-
chende Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck kommt. Eine solche Kultur 
steht im Widerspruch zur historischen Entwicklung der Verwaltung in 
Deutschland und es kann daher nicht erwartet werden, dass sie von heute 
auf morgen vorhanden ist. Dennoch lohnt es sich immer wieder, ihr – wenn 
auch mit kleinen Schritten – entgegenzugehen. Ein wichtiger Schritt auf die-
sem Wege ist die unermüdliche Information über die Möglichkeiten des Ge-
setzes. Dazu gehört aber auf der anderen Seite auch der möglichst „barriere-
freie“ Zugang zur Akteneinsicht. Das meint klar verständliche, übersichtliche, 
widerspruchsfreie und nicht in Konkurrenz zueinander stehende Regelungen, 
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sowie eine nachvollziehbar am Aufwand orientierte Gebührenregelungen für 
die Einsichtnahme in Akten. Es dürfte zumindest als erwiesen angesehen 
werden, dass weit gefasste Regelungen zum Recht auf Akteneinsicht jeden-
falls zu einem nicht führen – zum Lahmlegen und schließlich zum Zusam-
menbruch der Verwaltung aufgrund der zahlreichen Anfragen, wie es von Kri-
tikern gebetsmühlenartig immer wieder befürchtet wurde. 

Was kann Informationsfreiheit leisten? Der Zugang zu Informationen ist unse-
rer Ansicht nach für eine Demokratie elementar und nicht zu unterschätzen. 
Bündnis 90/Die Grünen sehen sich der Idee der mündigen, teilhabenden und 
aktiv mitgestaltenden Zivilgesellschaft verpflichtet. Wer wie wir ein Interesse 
an öffentlichem Meinungsaustausch und öffentlicher Meinungsbildung, trans-
parenter Politik und Demokratie von unten hat, kommt nicht umhin, zu erken-
nen, dass Informationsfreiheit der Boden ist, auf dem Beteiligungs- und Mit-
wirkungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern wachsen und erstarken. Dies 
ist ein aktiver Beitrag zur Stärkung der Demokratie. BürgerInnenrechte kön-
nen am besten durch ihren intensiven Gebrauch verteidigt werden. Informati-
onsfreiheit fördert auf der anderen Seite die Nachvollziehbarkeit und Rechts-
staatlichkeit von Verwaltungshandeln. Durch mehr Transparenz kann es nicht 
nur gelingen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche Abläufe 
und Handlungen zu steigern und die Rechtssicherheit zu erhöhen, zugleich 
würden Manipulationen staatlichen Handelns erschwert und somit ein wirk-
samer Beitrag zur Eindämmung und Bekämpfung von Korruption geleistet.  

Ein Blick nach vorn  

10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz sind aber auch An-
lass, einen Ausblick zu wagen, das Geschaffene einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen und notwendige Änderungen anzugehen.  

Zum Einen sind zur Weiterentwicklung der bestehenden Vorschriften im Sin-
ne der Stärkung von Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten der Bürgerinnen 
und Bürger – quasi als „kleine Schritte“ – Änderungen des bestehenden Ge-
setzes denkbar. Diese könnten in einer weiteren Formalisierung des Verfah-
rens, der Eindämmung der Ausnahmetatbestände und der Erfassung und kri-
tischen Evaluation der Umsetzung des Gesetzes liegen. Unter Servicege-
sichtspunkten sollte § 6 Abs. 4 AIG, nach dem der Antrag auf Akteneinsicht 
abgelehnt werden, wenn der Antragsteller sich diese in zumutbarer Weise 
aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann, geändert werden. 

Zum Anderen sind mit Blick auf eine zunehmend digitalisierte Informations-
welt und neue Kommunikations- und Interaktionsformen „größere Schritte“ 
denkbar und vielleicht sogar erforderlich.  
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Die intransparente Verwaltung, die vor den neugierigen BürgerInnen ge-
schützt werden muss, steht zudem in auffällig krassem Widerspruch zum zu-
nehmend „gläsernen Bürger“. Dieser wird in Deutschland durch biometrische 
Daten im Reisepass, grenzüberschreitenden Datentausch, visueller Überwa-
chung, Einsatz von RFID-Technik, Telefon- und Kommunikationsüberwa-
chung, den Zugriff auf Kontodaten, Vorratsdatenspeicherung – um nur einige 
Beispiele zu nennen – „entblößt“ und seines Einflusses auf die Verwendung 
seiner Daten beraubt. Und weitere Eingriffe wie z. B. die elektronische Ge-
sundheitskarte werden folgen. „Meine Daten gehören mir!“ – dieser Satz dürf-
te heute kaum noch auf eine BundesbürgerIn zutreffen. Die Entwicklung in 
jüngster Vergangenheit hat Deutschland als einstiges Datenschutz-
Musterland im internationalen Privatsphären-Ranking 2007 von Privacy Inter-
national deutlich abfallen lassen. Privacy International bewertet die aktuelle 
Politik der deutschen Regierung gegenüber dem Schutz der Privatsphäre des 
Einzelnen als datenschutzfeindlich, die Datenschutzmaßnahmen werden als 
„Decaying – verfallend“ eingestuft16. 

Kann angesichts dieser Entwicklung noch ein legitimes Interesse der Verwal-
tung gesehen werden, gesammelte Daten abzuschotten und im Verborgenen 
zu halten? 10 Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz könnten 
zum Anlass genommen werden, Brandenburg wieder zu einer Vorreiterrolle 
unter den deutschen Bundesländern zu verhelfen, indem das in der Landes-
verfassung festgeschriebene Recht auf Akteneinsicht konsequent im Sinne 
einer transparenten, bürgerInnenfreundlichen und serviceorientierten Verwal-
tung umgesetzt wird. Vorstellbar ist eine Entwicklung hin zu einem Verständ-
nis der Informationsfreiheit als eine tatsächliche Informationszugangsfreiheit 
bzw. einer Informationstransparenz; eine Abkehr vom Geheimhaltungsgrund-
satz hin zu einem Öffentlichkeitsprinzip. Dass dies nicht nur in Ländern funk-
tioniert, die in einer langen Rechtstradition mit dem Öffentlichkeitsprinzip ste-
hen, wie z. B. Schweden, sondern auch eine Abkehr vom Geheimhaltungs-
grundsatz vielversprechend ausgestaltet werden kann, zeigt das Beispiel 
Schweiz, wo 2006 das Gesetz zum Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung17 in 
Kraft trat. Solchen vielleicht zunächst als radikal empfundenen Entwicklungen 
sollte sich in Deutschland vor dem Hintergrund einer Angleichung des 
Rechtsverständnisses in Europa mit Interesse und nicht mit Verschlossenheit 
zugewandt werden. Insofern könnten die angesprochenen technologischen 
Veränderungen und Entwicklungen Beginn und Anlass sein, den öffentlichen 
Bereich mit dem Ziel eines allgemeinen und „barrierefreien“ Zugangs der 
Bürgerinnen und Bürger zu allen Informationen und einer aktiven Informati-
onspolitik umzugestalten. Dies wäre auch ein „großer Schritt“ für die Stärkung 

                                                
16

  Quelle: http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x347559597 
17

  http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/152.3.de.pdf 
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der Gedanken von Partizipation und direkter Demokratie, denen sich unsere 
Partei in besonderer Weise verbunden sieht. 
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Heinz Lanfermann MdB, Staatssekretär a.D., Landesvorsitzen-
der FDP Brandenburg 

Zehn Jahre Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 

 

Unsere moderne Gesellschaft ist eine Wissensgesellschaft. Mit der Entwick-
lung von neuen Medien, insbesondere des Internets und der satellitenge-
stützten Kommunikation hat die Erstellung, Verarbeitung und Vermittlung von 
Informationen aller Art einen zentralen Stellenwert in der Gestaltung unseres 
täglichen Lebens gewonnen. Informationen verändern das Leben jedes Ein-
zelnen, mobilisieren die Menschen, prägen Gruppen und Gesellschaften. In-
formationen bilden Gesellschaften. 

Was im privaten Bereich und alltäglichen Leben – am Frühstückstisch, am 
Arbeitsplatz, im Vereinsleben und im öffentlichen Raum wie Bahnhof, Markt-
platz oder Webspace – immer stärker erfahrbar wird, gewinnt auch in Politik 
und Wirtschaftsleben zunehmend an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, sich 
stets über das rechte Maß zwischen öffentlichem Interesse von Behörden 
und staatlichen Institutionen auf der einen Seite sowie privaten Belangen von 
Individuen oder auch Unternehmen auf der anderen Seite zu verständigen. 

Mit dem vor 10 Jahren beschlossenen Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz hat das Land Brandenburg als eines der ersten Bundesländer in 
Deutschland diesen Versuch einer angemessenen Interessenabwägung zwi-
schen öffentlichen und privaten Interessen beim Zugang zu Informationen 
unternommen. Das halte ich nicht nur für wichtig, sondern auch für gut. Denn 
mein liberales Verständnis von Politik und Demokratie setzt auf den mündi-
gen Bürger, der seine Interessen formuliert und diese Interessen auch im po-
litischen Gemeinwesen zur Geltung bringen möchte. Von diesem Grundver-
ständnis leitet das zu würdigende Gesetz seine Berechtigung ab, nämlich in 
dem es dem „Recht des Bürgers auf Einsicht in staatliche Akten zur verbes-
serten Teilhabe an den politischen Mitgestaltungsrechten“ eine konkrete ge-
setzliche Form gibt. Dieses Recht auf Akteneinsicht steht jedoch nicht nur 
dem einzelnen Bürger zu, sondern auch Bürgerinitiativen und Verbänden, die 
gemäß Art. 21 Abs. 3 der Verfassung des Landes Brandenburg zur Beein-
flussung öffentlicher Angelegenheiten gegründet wurden. 

Transparenz, Klarheit und Offenheit sind wichtige Voraussetzungen für das 
Vertrauen der Bürger in ihr politisches Gemeinwesen. Es ist meine feste 
Überzeugung, dass die Politik bürgernah sein muss, damit sie von den 
Bürgern nachhaltig und positiv gestaltet werden kann. Bürgernähe aber hängt 
entscheidend davon ab, ob die jeweils Betroffenen bei den jeweiligen 



  Heinz Lanfermann 

 

 57 

Vorgängen und den damit verbunden Entscheidungen mitsprechen können, 
was aber eben ohne umfassende Information nicht sinnvoll geschehen kann. 
In den vergangenen Jahren haben das viele Bürger getan, etwa zu Raum-
ordnungsverfahren, zum Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld, zu Um-
weltbelangen oder zu Genehmigungsverfahren aus dem Schul-, Jugend- und 
Sportbereich. So wandeln die Bürger die Information über ihr Gemeinwesen 
in Engagement für dieses Gemeinwesen um.  

Auf der anderen Seite muss aber auch weiterhin der Datenschutz gewährleis-
tet werden. Gerade angesichts der aktuellen Diskussion zur Terrorismus- und 
Kriminalitätsbekämpfung geraten manche Politiker nur zu leicht in Versu-
chung, die Privatsphäre des Bürgers einzuschränken und zu durchlöchern. 
Es muss verhindert werden, dass nicht unter dem Vorwand der Inneren Si-
cherheit der „gläserne Bürger“ geschaffen wird. Auch wenn mancher Bürger 
massive Eingriffe, etwa durch KFZ-Screening, biometrischen Reisepass, Vor-
ratsdatenspeicherung, Handy-Ortung oder Telefonüberwachung mit dem Ar-
gument gutheißt, als „rechtschaffener Bürger“ habe er doch nichts zu verber-
gen, darf dies keine Rechtfertigung für eine unverhältnismäßige Einschrän-
kung der Freiheitsrechte der Bürger sein. Ein gesundes Maß an Skepsis ist 
gegenüber staatlichem Handeln durchaus angebracht.  

Das gilt auch im Wirtschaftsleben. Unter dem Banner größerer Effizienz und 
stärkerer Kundenorientierung werden etwa seit Jahren die Gesundheitskarte 
oder die Radiofrequenz-Identifikation (RFID) gefordert. Welche Daten dabei 
vom Versicherten bzw. Kunden an welche Stellen preisgegeben werden, ist 
dem einzelnen Bürger oftmals nicht bewusst, geschweige denn, dass er dies 
kontrollieren oder gar unterbinden könnte. Solang aber nicht vollständig klar 
ist, was mit Daten geschieht bzw. geschehen kann, welche Sicherungen ge-
gen Fehler und Missbrauch vorgesehen sind und wie sicher solche Sicherun-
gen wirklich sind, sollte man von Neuerungen auch Abstand halten. Wer sol-
che Haltung als Technologiefeindlichkeit missversteht oder gar moderne Ma-
schinenstürmerei vermutet, sollte durchaus seinen Grad an Sensibilität hinter-
fragen.  

In Brandenburg stellt sich insbesondere konkret die Frage nach einer wir-
kungsvollen Organisation des öffentlichen und privaten Datenschutzes. Doch 
während sich SPD und Union bei der Verschärfung des Landespolizeigeset-
zes schnell einig waren, steht die Zusammenfassung des öffentlichen und 
privaten Datenschutzes in einer Aufsichtsbehörde immer noch aus. Es wäre 
meines Erachtens ein wichtiger und richtiger Schritt hin zu einem umfassen-
den Datenschutz. 
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Monica Broschard M.A., Politologin und Leiterin der Bereichs-
bibliothek für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der 
Universität Hohenheim 

Das AIG Brandenburgs – ein Meilenstein auf Deutschlands 
Weg zur Informationsfreiheit 

 

Das AIG (Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz) von Brandenburg 
wird in diesem Jahr 10 Jahre alt! 10 Jahre AIG, das bedeutet auch 10 Jahre 
Informationsfreiheit in Deutschland. Aus Sicht der deutschen Bürger ein 
höchst erfreulicher Anlass, um dem noch jungen Gesetz zu seinem Jubiläum 
zu gratulieren und eine Rückschau auf seine besondere Entstehungsge-
schichte zu halten. 

Das Bundesland Brandenburg gilt als Vorreiter im Hinblick auf die Einführung 
eines Informationsfreiheitsgesetzes in Deutschland. Diskussionen über In-
formationsfreiheit gab es in Deutschland zwar schon zu früheren Zeiten, aber 
Brandenburg gelang es als erstem Bundesland, ein Informationsfreiheitsge-
setz auch tatsächlich zu verabschieden. Brandenburgs Weg zur Informations-
freiheit nimmt unter den deutschen Bundesländern auch dahingehend eine 
Sonderstellung ein, dass es als bisher einziges Bundesland in seiner 1992 
verabschiedeten Verfassung ein allgemeines Recht für jedermann auf Ein-
sicht in Akten garantiert, und zwar unter dem Aspekt des Rechts auf politi-
sche Mitgestaltung.  

Die Vorgeschichte des AIG begann also bereits mit der Verfassungsgebung 
des neuen Bundeslandes. Die Verfassungsgrundlage erfuhr dann nach ei-
nem langwierigen Prozess sechs Jahre später ihre konkrete Ausgestaltung 
durch das AIG. Wie in anderen Bundesländern sowie auf der Bundesebene 
gab es auch auf diesem Wege viele Widerstände. Die Befürchtungen reichten 
von einem Zusammenbruch der Verwaltung aufgrund eines prognostizierten 
Anfragesturms der Bevölkerung bis hin zur Gefahr der Abwanderung von In-
dustrie, weil die Betriebsgeheimnisse der Wirtschaft nicht mehr geschützt 
seien. Ausgerechnet von den anfänglichen Gegnern des AIG wurde dann al-
lerdings nach den Erfahrungen der ersten Jahre, in denen es weder zu einer 
Welle von Informationsanträgen noch zu negativen Reaktionen von potentiel-
len Investoren kam, das AIG wieder in Frage gestellt. Dies geschah mit der 
paradoxen Begründung, dass die seltene Inanspruchnahme des Gesetzes 
ihrer Ansicht nach zeige, dass kein Bedarf der Bürgerinnen und Bürger für 
einen voraussetzungslosen Zugang zu Informationen der öffentlichen Verwal-
tung bestünde und man dieses Gesetz daher wieder abschaffen könne. Die-
sem Ansinnen wurde jedoch vom Landesparlament eine klare Absage erteilt. 
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Denn niemand käme ernsthaft auf die Idee, ein Grundrecht, wie das Recht 
auf Presse- oder Redefreiheit oder das Wahlrecht abzuschaffen, nur weil es 
nicht intensiv genützt würde. 

Doch zurück zu den Anfängen des AIG! Warum war es ausgerechnet in 
Brandenburg möglich, mit dem AIG das erste Informationsfreiheitsgesetz 
Deutschlands zu verabschieden? Noch dazu vor dem Hintergrund, dass sich 
Verfechter des Informationsfreiheitsgedankens im Bundesland Berlin und auf 
Bundesebene bis dahin vergeblich darum bemüht hatten? 

Die damalige Entwicklung stand für viele Beobachter in direktem Zusammen-
hang mit der Aufbruchstimmung in den neuen Bundesländern und der Bür-
gerbewegung aus der ehemaligen DDR. Für einen kurzen Zeitraum war ein 
so genanntes „window of opportunity“, ein „Fenster der Gelegenheit“ geöffnet, 
in dem mehrere Faktoren zusammentrafen, die gemeinsam die Durchsetzung 
eines Informationsfreiheitsgesetzes ermöglichten oder sogar förderten. Dazu 
zählte in Brandenburg zunächst die „grüne“ Regierungsbeteiligung, die zum 
Verfassungsartikel als Voraussetzung für das AIG beitrug. Hinzu kam die 
sehr junge Demokratie des neuen Bundeslandes, bei der das Parlament noch 
wagte, mehrheitlich die Regierung unter Handlungsdruck zu setzen. Denn der 
Landtag legte sowohl einen eigenen Gesetzentwurf vor (1994) als auch einen 
gemeinsamen Beschluss (1996), nach dem die Landesregierung zur Erarbei-
tung eines Gesetzentwurfes und zur Berichterstattung über die Entwicklung 
dieser Erarbeitung aufgefordert wurde. Dieser Landtagsbeschluss ist insofern 
bemerkenswert, als hierbei mit der SPD auch die Regierungsfraktion selbst 
die Regierung zum Handeln aufforderte und damit quasi auf die „eigene“ Re-
gierung parlamentarischen Druck ausübte. Hinzu kamen in Brandenburg das 
starke persönliche Engagement einzelner Personen, wie dem damaligen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Dietmar Bleyl und einzelner Refe-
renten im Innen- und Justizministerium, sowie die netzwerkartigen Verbin-
dungen zwischen den Befürwortern eines Informationsfreiheitsgesetzes. Es 
gab beispielsweise Verbindungen zwischen Mitgliedern der damaligen Ar-
beitsgruppe „Verfassungsreform“ und Ingrid Lottenburger, die in den 1990er 
Jahren Abgeordnete für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und 
zugleich Mitinitiatorin des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes war. Auch 
die Erfahrung des damaligen Datenschutzreferenten des Innenministeriums 
von Brandenburg mit den vorausgegangenen ersten Versuchen für ein sol-
ches Vorhaben in Berlin förderte eine offene Haltung der Regierungsseite 
gegenüber dem Gedanken der Informationsfreiheit. Selbst für die Hausspitze 
des Innenministeriums – die in anderen Bundesländern und auf Bundesebe-
ne meist zu den bremsenden Akteuren zählte – war klar, dass man den Ver-
fassungsartikel zur Akteneinsicht nicht luftleer im Raum stehen lassen konn-
te, weil man sonst alle weiteren Entscheidungen den Gerichten statt dem Ge-
setzgeber überlassen hätte. Doch trotz der genannten Offenheit auf Regie-
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rungsseite zeigte das AIG sehr deutlich, dass nur dann eine Chance besteht, 
ein Informationsfreiheitsgesetz oder Verbesserungsvorschläge für ein bereits 
existierendes Informationsfreiheitsgesetz durchzusetzen, wenn man genü-
gend Verbündete innerhalb der Fraktionen findet, die aus dem Parlament 
heraus für diese Sache einstehen.  

Dem letztlich am 26. Februar 1998 verabschiedeten AIG ist anzumerken, 
dass es einen großen „Spagat“ zwischen unterschiedlichen Verwaltungstradi-
tionen versuchte und sich dem Prinzip der Verwaltungsöffentlichkeit nur mit 
Vorsicht und Zurückhaltung genähert hat. Gerade deshalb muss Branden-
burg jedoch der Verdienst zugesprochen werden, entgegen allen Widerstän-
den aus Verwaltung und Wirtschaft, Neuland betreten und als erstes Bundes-
land den entscheidenden Schritt zur Einführung des Prinzips der Informati-
onsfreiheit in Deutschland getan zu haben. Das Brandenburger AIG kann als 
Initialzündung für die Entwicklung der Informationsfreiheit in der Bundesrepu-
blik angesehen werden, da mit diesem Gesetz erstmals die deutsche Traditi-
on des Amtsgeheimnisses und der beschränkten Aktenöffentlichkeit grundle-
gend durchbrochen und damit der Weg für weitere Informationsfreiheitsge-
setze in anderen Bundesländern vorbereitet wurde. 

Dem AIG ist zum diesjährigen Jubiläum daher vor allem zu wünschen, dass 
es anhaltend den Widerständen trotzt, sich im Sinne des informierten Bürgers 
weiterentwickelt und dauerhaft dazu beiträgt, dass die Transparenz des Ver-
waltungshandelns für die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs gefördert 
wird. 
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Dr. Dr. Markus Vette, Hochschullehrer 

Akteneinsicht und Informationszugang als Perspektive für die 
Verwaltung 

 

Die Brandenburger Landesverfassung eröffnet in Artikel 21, Absatz 4 das Ak-
teneinsichtsrecht für Bürger als politisches Teilhaberecht. Zur Ausgestaltung 
dieses Rechts wurde das Akteneinsichtsrechtsgesetz (so im Arbeitstitel) 
1997/1998 vom Landtag Brandenburg behandelt und als Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz (AIG) verabschiedet. Soweit der technische 
Sachverhalt. 

Die Chancen des AIG überzeugen im Rückblick nach meiner sicheren Über-
zeugung weiterhin: 

1. Für mich war die Intention dieses Gesetzes evident und ich stimmte wohl 
als einziger Abgeordneter der CDU-Fraktion für dieses Gesetz. Die Gegner 
des Gesetzes prophezeiten Sorgen um die ach so sensiblen Investoren, 
die ihre Daten nicht auf einem öffentlichen Markt behandelt wissen wollten: 
Dabei war von vorneherein gar nicht beabsichtigt, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse preiszugeben. Dass sich ein Unternehmen mit seinen 
Daten öffentlich sehen und messen lassen kann und dass Transparenz die 
beste Werbung ist, wollte man nicht hören. Mir ist kein einziger Fall be-
kannt, der diese „Befürchtungen“ bei Investitionsvorhaben in Brandenburg 
bestätigte. 

2. Akteneinsicht und Informationszugang waren zum Zeitpunkt der Gesetzes-
verabschiedung in den skandinavischen Ländern, in angelsächsischen 
Ländern und andernorts Standard. Nur in Deutschland tat man sich mit 
dieser Materie schwer. Auch die auf den EU-Beitritt drängenden mittel- und 
osteuropäischen Länder agierten mit dieser Materie. So öffnete Ungarn 
nicht nur 1989 seine Grenzen, sondern verfügte Mitte der 90er Jahre über 
eine umfassende und praktikable Regelung. Das waren starke Argumente 
für das Gesetz für Brandenburg.  

3. Für die Ausbildung von Verwaltungsfachleuten für das Land Brandenburg 
bedeutet das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz, dass sich 
ein Verwaltungsmitarbeiter im Land Brandenburg den Fragen und Kontrol-
len der Bürger intensiver stellen muß als andernorts. Die Ausbildung von 
Verwaltungsfachleuten musste auf solche Herausforderungen reagieren. 
Diese erfreuliche Entwicklung hat zwei Konsequenzen: Wer eine Fach-
hochschule oder Hochschule verlässt, muss noch sattelfester in seinem 
Fach sein und das Handwerkzeug wie Verwaltungsrecht und ganz prakti-
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sche Aspekte wie eine ordentliche Aktenführung noch besser beherrschen 
als bisher. Gleichzeitig wird der Transparenzgedanke bereits in der Lehre 
und Forschung stärker verankert. Eine solche Qualitätssteigerung eröffnet 
bessere Berufschancen für die Absolventen als Dienstleister, auch wenn 
sie sich in der privaten Wirtschaft bewerben – eine Tatsache, die sogar ei-
nige der Gegner des Gesetzes einräumen. 

Bei der Kodifizierung der Akteneinsicht und Informationsfreiheit für den Bür-
ger stand Brandenburg 1998 an der Spitze der Bundesländer. Der Informati-
onszugang für Bürgerinnen und Bürger realisierte einen Partizipationsan-
spruch aus der DDR-Zeit, als beispielsweise Umweltdaten nicht zugänglich 
gemacht wurden, ein Anliegen, das in der Aufbruchzeit nach 1990 Mitglieder 
verschiedener Parteien und Gruppen verband. Dieser Anspruch auf Informa-
tionen etwa zur Umweltbelastung resultierte aus dem konziliaren Prozess um 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, der in den Kirchen in 
der DDR in den 80er Jahren geführt wurde. Denn für die Arbeit der Umwelt-
bibliotheken bestand die Nachfrage nach Informationen. Eine Grundüberzeu-
gung des konziliaren Prozesses, dass der Zugang zu Information ein 
menschliches Grundrecht ist, fand in der brandenburgischen Landesverfas-
sung und im Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz ihren Nieder-
schlag. 

Ganz unumstritten war die Verfassung des Landes Brandenburg bekanntlich 
nicht, wie die parlamentarische Diskussion um ihre Verabschiedung zeigte. 
Einige Parlamentarier waren durchaus überzeugte Befürworter der Landes-
verfassung, andere strikte Gegner. 

Dieser Widerspruch wurde übrigens anhand der Diskrepanz zwischen dem 
weit gehenden Akteneinsichtsrecht der Landtagsabgeordneten gegenüber 
der Landesregierung nach Artikel 56 der Landesverfassung und der Ableh-
nung einer Akteneinsicht und des Informationsrechts der Bürger nach Arti-
kel 21, Absatz 4 weiter praktiziert: Während der Abgeordnete durch Akten-
einsicht Haushaltsverstöße im Sozialministerium maß- und beinahe gnaden-
los verfolgte, sollten dem Bürger Akteneinsicht und Informationszugang nach 
Artikel 21, 4 verwehrt werden. Eine Randnotiz, die nicht überbewertet werden 
mag. Diese Politikauffassung blieb dem Bürger fremd. 

Ein anderer Aspekt erscheint mir wesentlicher. Es lässt sich nicht leugnen, 
dass das Akteneinsichtsrecht weit weniger genutzt wird als von manchen Ini-
tiatoren erwartet oder erhofft. Auch die Suggestion der Gesetzesgegner, dass 
die Verwaltung durch Einsichtsbegehren der Bürger lahm gelegt würde, ver-
flog. Was sagt dies nun über das Partizipationsbedürfnis des „mündigen 
Staatsbürgers“ aus? Dass sich in Zeiten des Umbruchs die Menschen primär 
um ihre Existenz sorgen und nach Arbeit, Wohnung und Schule fragen, wäh-
rend politische Partizipationsrechte eher weniger in Anspruch genommen 
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werden, überrascht nicht. Das war jedoch erfahrungsbewährt zu erwarten 
und unter Berücksichtigung grundlegender politikwissenschaftlicher Kennt-
nisse und historischer Beispiele konnte nur der von der geringen Inanspruch-
nahme des Akteneinsichtsrechts enttäuscht werden, der dennoch mehr er-
wartete. 

Mit regelmäßigen Fragen zum Umfang der Inanspruchnahme o. g. Rechtes 
im Landtag Brandenburg hat der Autor bis 1999 immer wieder versucht, Öf-
fentlichkeit für die Existenz dieses Gesetzes herzustellen. Schade ist, dass 
Brandenburg die Pionierrolle, die es mit diesem Gesetz 1998 erreichte, inzwi-
schen nicht mehr einnimmt: Andere Bundesländer zogen nach und sind heu-
te weiter, auch die Bedingungen für das Arbeiten der Verwaltung nach die-
sem Gesetz wurden in Brandenburg schwer.  

Ein Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz setzt auf das politische 
Bild eines freien Bürgers, der politische Partizipationsrechte wahrnimmt. Der 
oben genannte konziliare Prozess in den Kirchen der DDR aus den 80er Jah-
ren um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung war ein Expe-
riment zur Freiheit, sein Resultat war die Mündigkeit, man ließ sich schließlich 
nicht mehr bevormunden. Wer noch heute politische Themen nicht aufgreift, 
bevor die eigene Parteiführung die Worte in den Mund nimmt, befindet sich 
wohl noch immer auf dem Weg zur Mündigkeit. 

Der mündige Bürger hat im Land Brandenburg das politische Mitgestaltungs-
recht auf Akteneinsicht und Informationszugang. Ihm muss ein befähigter und 
mit den modernen Anforderungen des Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetzes vertrauter Verwaltungsmitarbeiter gegenüberstehen. Diese 
Herausforderung ist in der Lehre an die junge Generation zu vermitteln. So 
wird nicht nur – wie Churchill unterscheidet – Politik bis zur nächsten Wahl 
gedacht, sondern „Staat gemacht“. Denn mit der jungen Generation begann 
der konziliare Prozess vor 25 Jahren.  
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Dr. Manfred Redelfs, Leiter der Recherche-Abteilung von 
Greenpeace und Mitglied im Vorstand von Netzwerk Recherche 

Vom Ruhm und Elend der Vorreiter – das AIG aus journalisti-
scher Perspektive 

 

Möchten Sie nicht auch wissen, wofür Ihre Steuergelder ausgegeben werden 
– wer z. B. von den jährlich rund sechs Milliarden Euro Agrarsubventionen 
profitiert? Was nach einer nahe liegenden Frage klingt, führt in Deutschland 
nicht zwangsläufig zu einer Antwort. Anders als in den meisten Nachbarlän-
dern hat in Deutschland das Prinzip der „Amtsverschwiegenheit“ lange über-
dauert: Die Bürger hatten traditionell keinen Informationsanspruch gegenüber 
der Verwaltung. Dass dieser alte Zopf des Obrigkeitsstaates in immer mehr 
Bundesländern abgeschnitten wird, ist auch der Vorreiterrolle Brandenburgs 
zu verdanken. In diesem Bundesland wurde zuerst bewiesen, dass die Ver-
waltungstransparenz deutlich mehr Vor- als Nachteile bringt. Erst recht haben 
sich all die Befürchtungen als haltlos erwiesen, die von den Gegnern des Öf-
fentlichkeitsprinzips immer wieder vorgebracht werden: Zur „Lahmlegung der 
Verwaltung“ durch eine Antragsflut ist es nirgendwo gekommen. Auch die 
immer wieder als Schreckgespenster herangezogenen „Querulanten“ sind 
zum Glück nicht so zahlreich, dass sie die Arbeit der Ämter beeinträchtigen 
könnten. Stattdessen haben die Bürger sehr zielgerichtet und verantwor-
tungsbewusst von ihrem neuen Recht Gebrauch gemacht, wie sich nach 
zehn Jahren Praxis bilanzieren lässt.  

Wie gravierend der Kulturwandel ist, den das AIG eingeleitet hat, kann auch 
daran abgelesen werden, dass es sechs Jahre gedauert hat, bis das in der 
Landesverfassung von 1992 festgeschriebene Recht auf Informationsfreiheit 
tatsächlich in eine eigene gesetzliche Regelung mündete. Offenbar war Poli-
tik und Verwaltung in der Zwischenzeit etwas bang geworden, was dort im 
Gefolge der Bürgerrechtsbewegung von 1989 Verfassungsrang erreicht hatte 
und nun zum Abschied vom Amtsgeheimnis führte.  

So darf die Öffentlichkeit in Brandenburg dank AIG beispielsweise erfahren, 
dass das Gros der Agrarsubventionen an die Großbetriebe geht. Da mit zu-
nehmender Größe aber auch immer kostengünstiger gewirtschaftet werden 
kann, stellt sich die Frage, ob diese Form der EU-Landwirtschaftspolitik nicht 
grundsätzlich überdacht werden muss. Auch in Nordrhein-Westfalen wurden 
aufgrund des IFG die Spitzenempfänger veröffentlicht – zumindest, soweit es 
sich um Firmen und nicht um Privatpersonen handelte. Die Überraschung 
war, dass sich unter den Nutznießern der Landwirtschaftsförderung auch 
branchenfremde Unternehmen wie der Energiekonzern RWE befinden. 
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2,1 Millionen Euro erhielt das Unternehmen zwischen 2002 und 2006 für die 
Rekultivierung von Braunkohletagebauen. Nach den EU-Förderrichtlinien ist 
das völlig legal. Aber eine politische Debatte darüber, ob ein Energieunter-
nehmen, das im Stromgeschäft Milliardengewinne erwirtschaftet, auch noch 
Agrargelder beziehen muss, kann erst geführt werden, wenn dieser Sachver-
halt auch öffentlich bekannt ist. Das Pro und Contra lässt sich nur unter die-
ser Voraussetzung abwägen. Die Transparenz nützt also dem demokrati-
schen Diskurs. Sie kann, wenn die Fehlleitung öffentlicher Mittel aufgedeckt 
wird, sogar zu Kosteneinsparungen führen.  

Solche Informationen sind auch und gerade für Journalisten interessant. Zwar 
haben Medienvertreter anders als einfache Bürger auch nach den Landes-
pressegesetzen einen Informationsanspruch gegenüber der Verwaltung. 
Doch das Presserecht überlässt es der Behörde, die Art des Informationszu-
gangs festzulegen. Es ist für die Recherche aber ein großer qualitativer Un-
terschied, ob man eine mündliche Auskunft des Pressesprechers bekommt 
oder ein verbrieftes Recht auf Akteneinsicht hat. Vertiefte Recherchen sind 
nur möglich, wenn der Informationsanspruch über Auskünfte von PR-
Vertretern hinausgeht. Auch der Zugang zu umfangreichen elektronischen 
Daten, die bisher als interne Information der Exekutive behandelt wurden, ist 
erstmals dank Informationsfreiheitsgesetz möglich.  

Damit stellt sich die Frage, warum bisher so wenige Journalisten die neuen 
Informationszugangsrechte nutzen, sei es auf Bundesebene oder in Bran-
denburg. Die Gründe deuten zugleich auf die Verbesserungsmöglichkeiten 
bei Gesetzen wie dem AIG hin: Für die tagesaktuelle Presseberichterstattung 
sind Regelantwortfristen von einem Monat deutlich zu lang. Dabei ist diese 
Frist schon das Ergebnis einer ersten „Modernisierung“ des AIG. Wer Vorrei-
ter ist, muss sich irgendwann fragen, ob nachfolgende Gesetze nicht andere, 
bessere Standards etabliert haben. Nach wie vor gibt es deshalb beim AIG 
Nachbesserungsbedarf. Laufende Verfahren, die die Öffentlichkeit naturge-
mäß besonders interessieren, sind zum Beispiel vom Informationsanspruch 
nach dem AIG ausgeschlossen. Auch hier ist das Presserecht weitreichen-
der, weil es den behördlichen Nachweis erfordert, dass die Bekanntgabe der 
Information das schwebende Verfahren gefährden oder vereiteln würde – ei-
ne Einschränkung, die andere Bundesländer auch beim IFG kennen. Hinzu 
kommt, dass Anfragen nach dem Landespressegesetz kostenlos beantwortet 
werden müssen, nach dem AIG aber eine Verpflichtung besteht, Gebühren 
und Auslagen zu erheben. Hier wäre zumindest ein Ermessensspielraum der 
Behörden angebracht. Dass selbst die Akteneinsicht im Amt kostenpflichtig 
ist, geht mittlerweile konträr zu den Regelungen im Umweltinformationsrecht, 
das in solchen Fällen Kostenfreiheit vorschreibt. Wenn ein Antrag Unterneh-
mensinformationen betrifft, über die ein Amt etwa aufgrund seiner Aufsichts-
tätigkeit verfügt, überlässt das AIG die Entscheidung über die Informations-
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freigabe der privaten Firma. Auch hier gehen das UIG und die anderen Lan-
des-IFG weiter: Sie fordern erstens das Vorliegen eines echten Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisses, bauen also eine höhere Hürde für die Informations-
verweigerung auf. Zweitens billigen gute Transparenzregelungen der Behör-
de eine Güterabwägung zu, bei der geprüft wird, ob die Interessen der Öffent-
lichkeit nicht evtl. schwerer wiegen als die Geheimhaltungsinteressen, die 
von privater Seite vorgebracht werden. Diesem Standard entspricht das AIG 
in seiner jetzigen Form nicht.  

Eine Kultur der Transparenz wird schließlich auch dadurch erschwert, dass 
Deutschland mit Inkrafttreten des Verbraucherinformationsgesetzes dem-
nächst 27 verschiedene Informationszugangsgesetze hat, wenn man alle 
Landes-UIG, Landes-IFG und die drei Bundesgesetze zusammenzählt. Diese 
Zerfaserung des Informationsrechts trägt gewiss nicht zur Bürgerfreundlich-
keit bei und macht die Arbeit auch für die Verwaltung unnötig kompliziert. Der 
gravierendste Punkt dürfte aber sein, dass viele Journalisten das AIG und die 
dadurch eröffneten Recherchemöglichkeiten gar nicht kennen. Was nützt das 
beste Transparenzgesetz, wenn die breite Öffentlichkeit nicht damit vertraut 
ist?  

Dem AIG ist deshalb zum Geburtstag zu wünschen, dass Brandenburg bei 
der Informationsfreiheit erneut eine Vorreiterrolle übernimmt: Eine Zusam-
menführung des AIG mit dem Landes-UIG bietet die Chance, die Informati-
onszugangsrechte für alle Beteiligten einfacher zu gestalten. Bei der Gele-
genheit können die angesprochenen Schwächen des AIG ausgeglichen wer-
den, denn das Umweltinformationsrecht ist aufgrund der Vorgaben der Euro-
päischen Union in vielen Bereichen weitreichender und bürgerfreundlicher. 
Diese Reform sollte mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit für das Transparenz-
gesetz verbunden werden. Denn Bürgerrechte erhalten sich am besten, wenn 
sie ganz selbstverständlich in Anspruch genommen werden. 
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 David Plato, Cottbus 

Ansicht eines Bürgers zum Akteneinsichts- und Informations-
zugangsgesetz 

 

Das derzeit gültige Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz Branden-
burg wird in der Alltagspraxis situationsgerecht angewandt. In besonderen 
Härtefällen, beispielsweise bei Verfolgung einer Straftat, sollte es Dritten er-
möglicht werden, gegebenenfalls auch ausführliche personenbezogene In-
formationen und Auskünfte von seitens der zuständigen Behörden zu erhal-
ten.  

Für die Bearbeitung von Studienarbeiten wäre es sinnvoll, die Freigabe von 
Informationsmaterial (Dokumenten) zu erweitern, um eine optimale Bearbei-
tung der Thematik durch den Studierenden gewährleisten zu können. 
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Beiträge aus den Tätigkeitsberichten der Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 

 

Akteneinsicht als Mittel zur politischen Mitgestaltung 
(Auszug aus dem siebenten Tätigkeitsbericht 1998) 

Das Grundrecht auf Informationszugang und mit ihm das Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz sollen eine wesentliche Voraussetzung zur Aus-
übung des Rechts auf politische Mitgestaltung (Artikel 21 Abs. 1 Landesver-
fassung) schaffen. Dieser zentrale Zweck des neuen Gesetzes trat zum ers-
ten Mal in den Vordergrund, als sich mehrere Bürger im Zusammenhang mit 
den Auseinandersetzungen um das Potsdam-Center ratsuchend an uns 
wandten. Sie wollten Einsicht in die Baugenehmigungsakten zu diesem um-
strittenen Vorhaben nehmen oder hatten dies bereits versucht und waren 
nach ihren Angaben von der Stadtverwaltung unter Hinweis auf den Daten-
schutz abgewiesen worden. Der Fall warf mehrere komplizierte Fragen zur 
Anwendung des AIG auf, die wir jedoch letztlich nicht zu beantworten hatten, 
weil die Petenten ihr Anliegen offensichtlich auf Grund der zunehmend trans-
parenteren Informationspolitik der Stadt Potsdam und des vom Minister für 
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr einberufenen Runden Tisches zu 
diesem Problemkreis nicht weiter verfolgt wurden.  

Festzuhalten bleibt zu diesem Fall immerhin Folgendes: Das Akteneinsichts-
recht bezieht sich auch auf Baugenehmigungsakten. Die Anwendung des Ak-
teneinsichtsgesetzes ist auch nicht von vornherein dadurch ausgeschlossen, 
dass die Stadtverwaltung die Rücknahme einer bereits erteilten Baugeneh-
migung prüfte, denn hinsichtlich der abgeschlossenen Teile des Baugeneh-
migungsverfahrens ist nicht das Verwaltungsverfahrensgesetz, sondern das 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz anzuwenden. Die Frage, ob 
ein Verwaltungsverfahren läuft, während dessen das AIG nicht anzuwenden 
ist, muss im Einzelnen genau geprüft und differenziert entschieden werden.  

Auch der Umstand, dass Amtsträger in diesen Genehmigungsverfahren mit-
gewirkt haben, führt in der Regel nicht dazu, das dem Bürger die Aktenein-
sicht unter Hinweis auf den Datenschutz der Amtsträger verwehrt werden 
kann. Etwas anderes gilt nur insoweit, als schutzwürdige Belange der Verwal-
tungsmitarbeiter der Offenbarung entgegenstehen, etwa weil auf Grund des 
Verhaltens eines Amtsträgers gegen diesen die Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens geprüft wird, was im Fall des Potsdam-Centers nach Pressebe-
richten der Fall war. 

Schließlich darf die Akteneinsicht auch nicht unter Hinweis auf den Schutz 
personenbezogener Daten Dritter oder auf geheimhaltungsbedürftige Unter-
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nehmensdaten verwehrt werden, wenn das Offenbarungsinteresse des Bür-
gers im Hinblick auf den Zweck der politischen Mitgestaltung das Interesse 
der betroffenen Person oder des Unternehmens an der vertraulichen Behand-
lung der Information überwiegt (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 AIG). Im Fall des umstritte-
nen Potsdam-Centers wären diese Voraussetzungen mit hoher Wahrschein-
lichkeit gegeben, denn immerhin steht zur Debatte, ob das Bauvorhaben ei-
nen Teil des Weltkulturerbes der UNESCO beeinträchtigt. 

Der Zweck der politischen Mitgestaltung kann dazu führen, dass der Daten-
schutz Betroffener hinter dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit zurück-
treten muss. 

Spezialgesetze und das AIG – worauf stütze ich meinen Einsichtsan-
trag? 
(Auszug aus dem achten Tätigkeitsbericht 1999) 

Wer sich an uns wendet, fragt zumeist nach einer Akteneinsicht auf der 
Grundlage des AIG. Aber es kommen auch andere Rechtsgrundlagen in 
Frage. 

Soweit es um Daten geht, die sich auf die Antrag stellende Person selbst be-
ziehen, ergibt sich ein Akteneinsichtsrecht schon aus dem Brandenburgi-
schen Datenschutzgesetz (§ 18 Abs. 4), das dem Betroffenen eine sehr viel 
stärkere Rechtsstellung einräumt als das Akteneinsichtsgesetz18. Aber auch 
in anderen Fällen wird dieses allgemeine Informationszugangsgesetz häufig 
von anderen speziellen Vorschriften verdrängt, die ebenfalls Akteneinsicht 
ermöglichen. So können Personen, die an einem laufenden Verwaltungsver-
fahren beteiligt sind, dort ohnehin Einsichtsrechte auf der Grundlage des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes geltend machen. Dies ist den Bürgerinnen 
und Bürgern meist nicht bekannt. Nach Prüfung der Anliegen, die an uns he-
rangetragen wurden, stellte sich heraus, dass für fast ein Drittel der Fälle die 
Anspruchsgrundlage für Akteneinsicht in speziellen Gesetzen zu finden ist. 

Offenbar wenig bekannt, aber in der Praxis bedeutsam ist das Umweltinfor-
mationsgesetz (UIG). Es gewährt Interessierten den Zugang zu allen bei Be-
hörden vorhandenen Informationen über die Umwelt. Beispielsweise wandte 
sich eine Stadtverwaltung mit der Bitte an uns, sie bei der Entscheidung ei-
nes Einsichtsantrags nach AIG zu unterstützen. Ein Bürger fühlte sich durch 
Lärm und Geruch belästigt, begehrte Einsicht in Akten über einen Landwirt-
schaftsbetrieb und berief sich auf das AIG. Hier handelt es sich jedoch um 
Umweltinformationen, sodass der Antrag nicht auf der Grundlage des AIG, 
sondern des UIG zu prüfen ist. 

                                                
18

  s. Tätigkeitsbericht 1998, Pkt. B 2.1 
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Der Vorrang von Spezialgesetzen mag auf den ersten Blick unübersichtlich 
sein. Häufig bieten diese jedoch einen weitergehenden Einsichtsanspruch, 
als dies nach dem AIG möglich wäre. Insbesondere besteht in speziellen Re-
gelungen häufig die Pflicht der Behörde zur Abwägung der vorgebrachten In-
teressen, während das AIG für einige Ausnahmetatbestände recht strikte 
Maßgaben zur Verweigerung der Akteneinsicht beinhaltet. Das gilt auch für 
den Anspruch auf Akteneinsicht nach allgemein rechtsstaatlichen Grundätzen 
oder nach dem Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser setzt zwar ein be-
rechtigtes Interesse an der begehrten Information voraus, bei dessen Vorlie-
gen kann aber ein Einsichtsanspruch sogar dann bestehen, wenn nach dem 
Akteneinsichtsgesetz der Informationszugang aufgrund einer Ausnahme ver-
sagt werden müsste19. 

Angesichts dieser komplizierten Rechtslage kann von den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht erwartet werden, dass sie ihr Anliegen auf die richtige Rechts-
grundlage stützen. Wendet sich ein Beschwerdeführer an uns unter Berufung 
auf das AIG, das möglicherweise in seinem Fall nicht weiterhilft, so halten wir 
es für unsere Pflicht, ihn umfassend über seine rechtlichen Möglichkeiten 
auch nach anderen Vorschriften (z. B. Verwaltungsverfahrensgesetz, Pres-
segesetz) aufzuklären. Formelle Befugnisse zur Beanstandung stehen dem 
Landesbeauftragten allerdings nur bei festgestellten Verstößen gegen das 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz zu (§ 11 Abs. 2 Satz 2 AIG). 

Nicht immer ist das AIG die richtige Grundlage für eine Akteneinsicht. Infor-
mationen über die Umwelt können mit Hilfe des Umweltinformationsgesetzes 
eingesehen werden. Verfahrensbeteiligte haben spezielle Einsichtsrechte, 
insbesondere auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Spe-
zielle Gesetze und das Rechtsstaatsprinzip können im Einzelfall einen wei-
tergehenden Informationszugang ermöglichen als das AIG. 

Wer Akteneinsicht nimmt, hat auch ein Recht auf Fotokopien 
(Auszug aus dem neunten Tätigkeitsbericht 2000) 

Eine Behörde weigerte sich, Fotokopien eines bereits eingesehenen Do-
kumentes anfertigen zu lassen. Zuvor hatte sie der Akteneinsicht zuge-
stimmt, da sich keine schutzbedürftigen Daten in den Unterlagen befan-
den. Die Behörde rechtfertigte dies mit der Erklärung, der Antragsteller 
hätte mit den Kopien schließlich „etwas anfangen können“. 

Welche Absicht ein Antragsteller mit den von ihm zur Einsicht begehrten In-
formationen hat, spielt beim Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 
keine Rolle. Das Recht auf Akteneinsicht gilt grundsätzlich ohne Vorausset-

                                                
19

  So das VG Potsdam LKV 1999, S. 155 f. 
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zung. Spekulationen über den möglichen Verwendungszweck von Fotokopien 
können die Ablehnung ihrer Herausgabe nicht rechtfertigen. 

Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz regelt zwar den Fall, 
dass der Antragsteller der Übermittlung von Vervielfältigungen an Stelle der 
Einsicht in die Originaldokumente zustimmt (§ 7), trifft aber keine Aussage 
zur Anfertigung von Fotokopien im Allgemeinen. Dennoch muss die Behörde 
ein entsprechendes Verlangen des Antragstellers nach pflichtgemäßem Er-
messen überprüfen. Das Recht auf Informationszugang schließt das Recht 
ein, Informationen in verwendbarer Weise zu erhalten. In der Regel reduziert 
sich daher das behördliche Ermessen auf eine Pflicht, Kopien herauszuge-
ben. Es besteht kein qualitativer Unterschied zwischen der Einsicht, der Fer-
tigung von Notizen oder dem Fotokopieren der eingesehenen Dokumente. 
Die Verwaltung muss aber berücksichtigen, dass ihr in der Regel höhere Kos-
ten entstehen, wenn sie den Antragsteller handschriftliche Notizen anfertigen 
lässt und ihm währenddessen einen kompetenten Ansprechpartner für Rück-
fragen zur Verfügung stellt, als wenn sie dem Antragsteller die nötigen Ko-
pien gegen Auslagenersatz übergibt. Im Übrigen besteht der Anspruch, die 
Originaldokumente einzusehen, auch dann noch, wenn der Antragsteller der 
Übersendung von Kopien gem. § 7 AIG zugestimmt hat. 

Jeder Antragsteller hat grundsätzlich das Recht, von der Verwaltung Fotoko-
pien eingesehener Unterlagen gegen Ersatz der Auslagen zu erhalten. Das 
Recht auf Einsicht in die Originalunterlagen wird dadurch aber nicht ersetzt. 

Der Grund für die Akteneinsicht ist Sache des Antragstellers 
(Auszug aus dem zehnten Tätigkeitsbericht 2001) 

Eine Stadtverwaltung verlangt, dass ein Antragsteller, der sich für die 
Niederschriften öffentlicher Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
interessiert, ein berechtigtes Interesse darlegt.  

Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) gewährt ein vor-
aussetzungsloses Recht auf Akteneinsicht. Es kommt also nicht darauf an, 
dass ein Antragsteller ein irgendwie geartetes Interesse geltend macht. Ein 
solches Offenbarungsinteresse darf lediglich in zwei Ausnahmefällen erfragt 
werden. So wird Akteneinsicht gewährt, wenn das Interesse an der Einsicht-
nahme das entgegenstehende öffentliche Interesse überwiegt (§ 4 Abs. 2 
AIG). Informationen können auch zugänglich gemacht werden, wenn nach 
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 AIG das Offenbarungsinteresse im Hinblick auf den Zweck 
der politischen Mitgestaltung das Geheimhaltungsinteresse einer betroffenen 
Person überwiegt. Um in diesen beiden Fällen eine Abwägung vornehmen zu 
können, muss die Akten führende Stelle Kenntnis vom Einsichtsinteresse des 
Antragstellers haben. Ihm ist nach § 6 Abs. 1 Satz 4 AIG Gelegenheit zu des-
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sen Darlegung innerhalb von zwei Wochen zu geben. In allen anderen Fällen 
ist die Verwaltung nicht berechtigt, den Antragsteller zu fragen, weshalb er 
sich für die Akten interessiert.  

Auf Niederschriften von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, die 
ohnehin öffentlich stattgefunden haben, trifft keine der beiden Ausnahmere-
gelungen zu. Weder sind private Belange berührt, noch liegt ein schützens-
wertes öffentliches Interesse vor. Wir haben die Stadtverwaltung daher auf-
gefordert, nur im gesetzlich vorgesehenen Rahmen eine Interessensdarle-
gung zu verlangen. 

Die Behörde darf einen Antragsteller nur nach dem Grund für sein Einsichts-
interesse fragen, wenn das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz 
eine Abwägung zwischen Einsichts- und Geheimhaltungsinteresse vorsieht. 

Zugang zu Informationen über privatrechtlich organisierte Aufgaben 
(Auszug aus dem elften Tätigkeitsbericht 2002) 

Um sich über die finanziellen Aspekte beim Betrieb einer Abwasseranla-
ge zu informieren, beantragte ein Bürger Akteneinsicht beim Zweckver-
band. Dieser lehnte den Antrag u. a. mit der Begründung ab, dass der 
privatrechtlich organisierte Betrieb nicht Gegenstand des Informations-
zugangs sein könne.  

Verfügt eine Behörde über Unterlagen, die unternehmensbezogene Daten 
enthalten, hat sie deren Schutzbedarf auf der Grundlage von § 5 Abs. 1 Nr. 3 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz zu prüfen. Ausführliche Hin-
weise zum Umgang mit unternehmensbezogenen Informationen können dem 
Tätigkeitsbericht 2001 (Teil B, Punkt 2.5) entnommen werden. Allerdings ist 
zu beachten, dass es sich bei Unterlagen zu einer Abwasseranlage – auch, 
wenn es um deren Finanzierung geht – um Umweltinformationen handeln 
kann, sodass vorrangig das Umweltinformationsgesetz anzuwenden sein 
dürfte. Die Vorschriften des § 8 Umweltinformationsgesetz zum Schutz von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sind weniger weit gehend als die des 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes. 

Befinden sich Unterlagen ausschließlich bei dem privaten Betreiber einer Ab-
wasseranlage, kann auch diesem gegenüber ein Anspruch auf Akteneinsicht 
bestehen. Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz verlangt 
hierfür eine Übertragung hoheitlicher Aufgaben (§ 2 Abs. 4) durch Gesetz 
oder Beleihungsakt, während nach § 2 Nr. 2 Umweltinformationsgesetz 
lediglich die Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben im Bereich des 
Umweltschutzes unter behördlicher Aufsicht erforderlich ist. In beiden Fällen 
ist die Behörde verpflichtet, den Antragsteller darauf hinzuweisen, dass nicht 
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sie selbst, sondern der private Betreiber über die Akten verfügt und den 
Antrag gegebenenfalls weiterzuleiten. 

Die Darstellung des Zweckverbands, nach der ein Zugang zu Informationen 
über privatrechtlich organisierte Aufgaben nicht möglich sei, trifft somit in kei-
nem Fall zu. 

Auch gegenüber privaten Betreiberfirmen besteht nach dem Umweltinforma-
tionsgesetz ein Recht auf Akteneinsicht, wenn diese öffentlich-rechtliche Auf-
gaben wahrnehmen. Nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setz müssen private Firmen nur dann Akteneinsicht gewähren, wenn sie Be-
liehene sind. 

Informationszugang trotz „behördeninterner“ Dokumente? 
(Auszug aus dem zwölften Tätigkeitsbericht 2003) 

Nachdem ein Antragsteller Einsicht in sämtliche Akten zu einem Sport-
stadion nehmen konnte, bat er die Akten führende Stelle um Fotokopien 
bestimmter Seiten. Diese wurden ihm zugesichert. Das Verlangen nach 
Kopien wurde von der Stadt als separater Antrag auf Akteneinsicht be-
handelt, jedoch später mit Verweis auf den angeblichen Schutzbedarf 
der darin vorhandenen Informationen abgelehnt. Daraufhin wollte der 
Antragsteller erneut in die Unterlagen einsehen, da er die fraglichen Sei-
ten nur überflogen und sich darauf verlassen hatte, die Kopien zu Hause 
in Ruhe auswerten zu können. Auch dies wertete die Stadt als separaten 
Antrag auf Akteneinsicht. Die Akten führende Stelle erließ fast zeitgleich 
einen Bescheid zur vollständigen Gewährung der Einsicht in die Ge-
samtakte. Eine Terminvereinbarung zur erneuten Einsichtnahme lehnte 
sie jedoch mit der Begründung ab, sie habe die Akten noch nicht auf ih-
ren Schutzbedarf geprüft und es sei noch nicht über den Widerspruch 
des Antragstellers gegen die Verweigerung der Kopien entschieden wor-
den. Während der Antragsteller Klage erhob, um die zugesicherte Ak-
teneinsicht durchzusetzen, lehnte die Stadt sein Begehren hinsichtlich 
der Kopien mit der Begründung ab, ihm stünden überwiegende öffentli-
che Interessen – insbesondere der Schutz des internen Willensbildungs-
prozesses – entgegen. 

Dieses Verfahren gestaltete sich mittlerweile dermaßen unübersichtlich und 
dauerte bereits fast ein halbes Jahr, sodass wir uns in Gesprächen mit der 
Behörde und dem Antragsteller um eine Interessenvermittlung bemühten. Wir 
begutachteten die fraglichen Dokumente und kamen zu dem Ergebnis, dass 
keine öffentlichen Interessen einer Herausgabe entgegenstanden. Sie ent-
hielten lediglich Unterlagen zur Sachstandsermittlung, Telefonvermerke so-
wie fachbezogene Vermerke, die beispielsweise anderen Verwaltungsberei-
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chen als Zuarbeit dienten. Insbesondere ließ die Akte keine Rückschlüsse auf 
den Prozess der Willensbildung innerhalb der Behörde i. S. v. § 4 Abs. 2 
Nr. 1 Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz zu, wie die Stadt mein-
te. Diese Ausnahme beschränkt sich nämlich auf den eigentlichen Willensbil-
dungsprozess, nicht aber auf Stellungnahmen, Gutachten, Zuarbeiten oder 
ähnliche, herkömmlich als „intern“ bezeichnete Dokumente. Zwischen dem 
unmittelbaren Zustandekommen einer Entscheidung und den ihr zu Grunde 
liegenden selbständigen Entscheidungsgrundlagen ist somit zu unterschei-
den. 

Der Umgang der Behörde mit dem Antrag auf Akteneinsicht macht deutlich, 
dass die Unterlagen, in die Einsicht beantragt wird, vor der Durchführung der 
Akteneinsicht zu prüfen sind. Hier ist die Stadt offenbar erst darauf aufmerk-
sam geworden, dass es sich um schutzbedürftige Daten handeln könnte, als 
der Antragsteller Kopien der eingesehenen Unterlagen verlangte. Ein qualita-
tiver Unterschied zwischen der Offenlegung von Akten und der Herausgabe 
von Kopien besteht jedoch nicht; vielmehr ist beides vom Recht auf Informa-
tionszugang umfasst20. Außerdem ist das Verlangen von Fotokopien bereits 
eingesehener Unterlagen nicht als gesonderter Antrag auf Informationszu-
gang anzusehen, um die Übersichtlichkeit des Verfahrens zu gewährleisten. 

Das Ergebnis unserer Begutachtung teilten wir der Akten führenden Stelle 
mit, die dem Antragsteller daraufhin die gewünschten Kopien übersandte.  

Behördeninterne Schreiben unterliegen nicht alleine schon deshalb dem 
Ausnahmetatbestand der „internen Willensbildung“, weil sie innerhalb der 
Behörde verbleiben. Gutachten, Stellungnahmen, Zuarbeiten oder ähnliche 
Informationen, die lediglich eine Entscheidungsgrundlage darstellen, sind da-
von nicht betroffen. Es ist vielmehr gerade der Zweck des Akteneinsichts- 
und Informationszugangsgesetzes, diese zugänglich zu machen. 

Erlass zur Verkehrsüberwachung – ein Geheimnis? 
(Auszug aus dem dreizehnten Tätigkeitsbericht 2004/2005) 

Ein Polizeipräsidium verweigerte die Einsicht in einen Erlass zur Ver-
kehrsüberwachung mit der Begründung, dass das Ministerium des In-
nern solche Verwaltungsvorschriften im Rahmen der Fach- und Dienst-
aufsicht gegenüber den Polizeibehörden erlassen würde. Sie seien da-
her als Aufsichtsakten anzusehen und geheim zu halten. 

Durch Verwaltungsvorschriften (z. B. Erlasse oder Rundschreiben) legt sich 
die Verwaltung in ihrer Ermessensausübung fest und kann hiervon nur aus-
nahmsweise abweichen. Aus ihnen entstehen zwar keine direkten Ansprü-
                                                
20

  vgl. Tätigkeitsbericht 2002, Teil B 2.8 
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che, sie verpflichten die Behörden, aber alle gleich gelagerten Fälle auch 
gleich zu behandeln. Dies ist vom Bürger gerichtlich durchsetzbar. Der zur 
Einsicht beantragte Erlass beinhaltet lediglich allgemeine Regelungen zur 
Aufstellung von Messgeräten und zur Durchführung von Geschwindigkeits-
kontrollen im Straßenverkehr; seine Offenlegung bedeutet keine Gefahr für 
den Erfolg konkreter Überwachungsmaßnahmen. 

Der im Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz verwendete Begriff 
der „Aufsicht“ ist begrenzt auf Vorgänge, in denen die Aufsichtsbehörde ge-
genüber den der Aufsicht unterworfenen Stellen einschreitet bzw. eine Prü-
fung durchführt. Die bloße Tatsache, dass zwei Behörden in einem hierarchi-
schen Verhältnis zueinander stehen, führt nicht dazu, dass alle Unterlagen 
einer nachgeordneten Behörde automatisch als „Aufsichtsakten“ zu klassifi-
zieren sind. Anderenfalls wäre kaum ein Fall denkbar, in dem einem Antrag 
auf Akteneinsicht stattzugeben wäre. 

Das Polizeipräsidium verstieß mit der Geheimhaltung des Erlasses aber nicht 
nur gegen die Vorschriften des Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setzes, sondern beachtete darüber hinaus nicht den Beschluss der Landes-
regierung, auch bislang nicht ohne weiteres zugängliche Verwaltungsvor-
schriften der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und im Internet zu veröf-
fentlichen. Eine Aufstellung der brandenburgischen Vorschriften (BRAVORS) 
steht unter www.landesrecht.brandenburg.de zur Verfügung. 

Nachdem wir die Behörde darauf aufmerksam gemacht haben, dass der strit-
tige Erlass zur Verkehrsüberwachung durch die Polizei dort bereits bekannt 
gemacht wurde, hat sie dem Antragsteller die Informationen zur Verfügung 
gestellt. 

Seit Beginn des Jahres 2005 stehen neben den Gesetzen und Verordnungen 
auch Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg im Internet zur Ver-
fügung. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns 
wird dadurch erheblich verbessert. 

Genehmigung einer Müllverbrennungsanlage 
(Auszug aus dem dreizehnten Tätigkeitsbericht 2004/2005) 

Ein Landkreis lehnte im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für ei-
ne Müllverbrennungsanlage den Antrag auf Akteneinsicht in den Vertrag 
mit einem Entsorgungsunternehmen ab. Nach dem Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz seien die überwiegenden privaten Interes-
sen des Unternehmens zu schützen. Außerdem bestritt die Behörde, 
dass es sich um Umweltinformationen handelt und das Amt für Abfall-
wirtschaft als Umweltbehörde anzusehen ist. Das damals noch geltende 
Umweltinformationsgesetz habe daher nicht angewandt werden können. 
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Wir wiesen den Landkreis darauf hin, dass gerade ein Amt für Abfallwirtschaft 
auf dem Gebiet des Umweltschutzes tätig wird und es nicht der förmlichen 
Bezeichnung „Umweltbehörde“ bedarf, um unter den Anwendungsbereich 
des Umweltinformationsgesetzes zu fallen. Es genügt, dass Aufgaben des 
Umweltschutzes wahrgenommen werden. Ein Entsorgungsvertrag, der An-
gaben zum Leistungsumfang einer Abfallverwertung sowie zu den Abfall-
mengen beinhaltet, ist in diesem Sinne unzweifelhaft als Umweltinformation 
zu bewerten. Als Rechtsgrundlage hatte somit das speziellere Umweltinfor-
mationsgesetz Vorrang vor dem allgemeineren Akteneinsichts- und Informa-
tionszugangsgesetz. Danach hätte zumindest eine Abwägung zwischen dem 
Einsichtsinteresse der Antragsteller und dem Geheimhaltungsinteresse des 
Unternehmens vorgenommen werden müssen. 

Da der Landkreis bei seiner Auffassung blieb, strengte der Antragsteller ein 
Rechtsschutzverfahren beim Verwaltungsgericht an. Das Gericht ging davon 
aus, dass der Antragsteller in der Hauptsache wahrscheinlich Recht bekom-
men würde, die Entscheidung allerdings zu spät erginge und die begehrten 
Informationen dann insbesondere im Hinblick auf die Absicht zur politischen 
Mitgestaltung wertlos wären. Zu diesem Zeitpunkt war auch das bisherige 
Umweltinformationsgesetz bereits außer Kraft getreten ohne dass das Land 
Brandenburg die neue europäische Umweltinformationsrichtlinie bereits in ein 
entsprechendes Landesgesetz umgesetzt hatte. Den daraus für den konkre-
ten Fall resultierenden Rechtsunsicherheiten begegnete das Gericht mit ei-
nem Vergleich. Es schlug vor, bestimmte, als Betriebs- und Geschäftsge-
heimnis zu betrachtende Regelungen des Vertrags von der Akteneinsicht 
auszunehmen und den Rest der Informationen zu offenbaren. Die Beteiligten 
haben diesem Vorschlag zugestimmt. 

Das Umweltinformationsrecht geht dem Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz vor, wenn es sich bei den beantragten Unterlagen um Umweltin-
formationen handelt. Durch die noch immer ausstehende Umsetzung der eu-
ropäischen Umweltinformationsrichtlinie in Landesrecht entstehen Unklarhei-
ten. 

Strafgebühr wegen einer Beschwerde bei der Landesbeauftragten? 
(Auszug aus dem vierzehnten Tätigkeitsbericht 2006/2007) 

Den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsministerium und einem In-
nungsverband durfte der Antragsteller zwar ohne Einschränkungen ein-
sehen, eine Fotokopie wurde ihm jedoch mit der Begründung verweigert, 
das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz sehe lediglich die 
Gewährung der Einsicht in die Originale vor. 
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In der Korrespondenz zwischen der Behörde und dem Verband ging es um 
die Gebührenkalkulation für das Schornsteinfegerhandwerk. Zunächst sagte 
das Ministerium dem Antragsteller zu, ihm gegen Auslagenerstattung Foto-
kopien fertigen zu wollen, überlegte es sich später aber anders. Die Verviel-
fältigung von Akten entspreche nicht dem Anliegen des Akteneinsichtsrechts, 
begründete das Ministerium seine schriftliche Ablehnung. Die Akteneinsicht 
selbst wurde dem Antragsteller aufgrund dieses Meinungswandels ausdrück-
lich nicht in Rechnung gestellt. 

Darüber hinaus argumentierte das Ministerium mit einem vermeintlich zu er-
wartenden Rechtsmissbrauch durch den Antragsteller. Als Beleg hierfür wur-
de der Landesbeauftragten das Ergebnis einer Internet-Recherche über die 
politischen Absichten des Antragstellers präsentiert. 

Richtig ist, dass das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz keine 
Regelung trifft, ob Fotokopien eingesehener Dokumente herauszugeben sind. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Herausgabe nicht vorgesehen ist, son-
dern lediglich, dass die Akten führende Stelle nach pflichtgemäßem Ermes-
sen über ein entsprechendes Begehren zu entscheiden hat. Das Informati-
onszugangsrecht ist nur erfüllt, wenn der Antragsteller die Informationen voll-
ständig erhält und dauerhaft über sie verfügen kann. Wenn die Offenlegung 
außer Frage steht, die technischen Möglichkeiten vorhanden sind und der 
Aufwand für das Kopieren nicht unangemessen hoch ist, reduziert sich dieses 
Ermessen jedoch regelmäßig gegen null. Die Ablehnung der Herausgabe von 
Fotokopien mit der alleinigen Begründung, das Gesetz sehe dies nicht vor, 
stellt eine Nichtausübung des Ermessens und somit eine unzulässige Ver-
weigerung des Informationszugangsanspruchs dar. 

Durch den Verweis auf die politischen Aktivitäten des Antragstellers verwen-
dete das Ministerium eines der ausdrücklich angestrebten Ziele des Akte-
neinsichts- und Informationszugangsgesetzes – nämlich die Stärkung der 
Möglichkeiten zur politischen Mitgestaltung – als Argument gegen einen voll-
ständigen Informationszugang, indem es die politische Mitgestaltung als 
Rechtsmissbrauch einstufte. Hinzu kommt, dass das Recht auf Akteneinsicht 
ohne Voraussetzung gilt. Weder bedarf es eines berechtigten Interesses an 
der Einsichtnahme, noch darf die Verwaltung den Antragsteller nach seinen 
Absichten fragen, geschweige denn ohne sein Wissen im Internet entspre-
chende Recherchen anstellen. Dadurch verstieß die Behörde sowohl gegen 
den Grundsatz der Voraussetzungslosigkeit des Akteneinsichtsrechts als 
auch gegen das datenschutzrechtliche Erfordernis einer Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Nachdem das Ministerium die im weiteren Verlauf mehrfach ergangenen 
Hinweise und Vermittlungsangebote der Landesbeauftragten unbeantwortet 
ließ, sprach diese eine Beanstandung aus und forderte sie auf, ihr mitzutei-
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len, wie das Informationszugangsrecht des Antragstellers gewährleistet und 
vergleichbare Vorfälle künftig vermieden werden sollen. 

In Reaktion auf die Beanstandung erließ das Ministerium einen Änderungs-
bescheid an den Antragsteller. Darin hielt es an der Verweigerung der Her-
ausgabe der Fotokopien fest. Es erklärte die Auskundschaftung der politi-
schen Aktivitäten des Antragstellers sogar für entscheidungsrelevant und be-
gründete sie mit der Pflicht zur umfassenden Aufklärung und Beweiserhe-
bung. Während dem Antragsteller im ursprünglichen Ablehnungsbescheid 
noch die Kostenfreiheit für die Akteneinsicht zugesichert wurde, erklärte die 
Behörde in ihrem Änderungsbescheid, dies habe sich lediglich auf die Erstat-
tung der – nicht angefallenen – Auslagen bezogen, nicht auf die Gebühr für 
die Einsichtnahme. Obwohl sich in der Sache keine Änderung ergeben hatte, 
erhob das Ministerium nunmehr eine Gebühr in Höhe von 51 Euro. Ein gege-
benenfalls vorhandenes Vertrauen in die Gebührenfreiheit sei nicht schutz-
würdig. Für den Antragsteller bedeutete dies, dass ihm im Ergebnis seiner 
Beschwerde bei der Landesbeauftragten Kosten entstanden sind, deren Er-
hebung als unzulässige Abschreckungsmaßnahme einzustufen, nahe liegt. 

Mit der formalen Beanstandung waren die gesetzlichen Kompetenzen der 
Landesbeauftragten erschöpft; eine weitere Vermittlung zwischen dem Minis-
terium und dem Antragsteller hätte keine Erfolgsaussichten gehabt. Dem Pe-
tenten blieb nur noch Klage vor dem Verwaltungsgericht. Der Gesetzgeber 
bleibt indessen aufgefordert, das Akteneinsichts- und Informationszugangs-
gesetz um ein ausdrückliches Recht auf Fotokopien zu ergänzen. Dies würde 
dazu beitragen, in der täglichen Anwendung des Gesetzes aufwändige Dis-
kussionen um eine Selbstverständlichkeit zu vermeiden. Sowohl die Informa-
tionsfreiheitsgesetze anderer Länder und des Bundes als auch das Umweltin-
formationsgesetz des Landes Brandenburg sehen längst einen solchen An-
spruch vor. 

Ist ein Antragsteller der Auffassung, dass ihm Informationen zu Unrecht vor-
enthalten werden, kann er sich jederzeit mit einer Beschwerde an die Lan-
desbeauftragte wenden. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts darf er von 
der Behörde, gegen die sich seine Beschwerde richtet, in keiner Weise be-
nachteiligt werden. 

Agrarsubventionen der EU: Wer bekommt wie viel? 
(Auszug aus dem vierzehnten Tätigkeitsbericht 2006/2007) 

Wie hoch sind die einzelnen Subventionen aus den europäischen För-
dermitteln, die das Land Brandenburg an landwirtschaftliche Betriebe 
auszahlt? Und vor allem: Wer bekommt sie? Längst haben andere Mit-
gliedsstaaten und auch ein deutsches Bundesland Ross und Reiter ge-
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nannt. Großbritannien wunderte sich darüber, dass ausgerechnet die 
königliche Familie den größten Anteil der Fördermittel erhält; in Nord-
rhein-Westfalen stellte sich heraus, dass vor allem Großkonzerne – so-
gar Energieunternehmen – nicht unerhebliche Agrarförderungen erhal-
ten. In Brandenburg wurde hingegen die Herausgabe entsprechender In-
formationen vom Land teilweise abgelehnt. 

Fördermittel, die an Ein-Personen-Betriebe ausgezahlt werden, stellen per-
sonenbezogene Daten dar, die, soweit keine Zustimmung der Betroffenen 
vorliegt, nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz in der 
Regel nicht offenbart werden dürfen. Der größte Teil der Fördermittel wird je-
doch an größere landwirtschaftliche Unternehmen ausgezahlt, sodass der 
Datenschutz ihrer Offenlegung nicht entgegensteht. Allerdings schützt das 
Gesetz auch Unternehmensdaten sehr weit gehend. Diese Bestimmung führ-
te dazu, dass eine Initiative den Zugang zu den von brandenburgischen Be-
hörden ausgezahlten Agrarförderungen nur erhalten hat, soweit die jeweiligen 
Unternehmen damit einverstanden waren. Für die Antragsteller waren diese 
Informationen zu lückenhaft, um sich ein vollständiges Bild von den Auswir-
kungen der Fördermittelvergabe auf die Landwirtschaft zu machen. 

Informationsfreiheitsgesetze anderer Bundesländer schützen – anders als 
das brandenburgische Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz – kei-
ne Daten, bloß weil sie einen Bezug zu einem Unternehmen aufweisen. Sie 
nehmen lediglich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von dem Recht auf 
Informationszugang aus. Damit ist nur jener wettbewerbsrechtlich relevante 
Kern von Unternehmensdaten geschützt, mit Hilfe dessen sich Konkurrenten 
auf dem Markt einen unzulässigen Vorteil verschaffen könnten. Subventionen 
gehören nicht zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Ob sie gezahlt 
werden, entscheidet sich nicht auf dem freien Markt, sondern ist abhängig 
von den für alle Betriebe gleichermaßen geltenden Förderkriterien. Ihre Of-
fenlegung ist nicht geeignet, dem Unternehmen zu schaden. 

Betrachtet man Informationen über Agrarförderungen als Umweltinformatio-
nen, käme nicht das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz, son-
dern das Umweltinformationsgesetz vorrangig zur Anwendung. Im Hinblick 
auf die Daten von Unternehmen sieht es – wie die Informationsfreiheitsgeset-
ze anderer Länder auch – nur den Schutz von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen vor. Auf seiner Grundlage könnten die Fördermittelempfänger 
und die Höhe der Gelder auch für Brandenburg offen gelegt werden. Nach 
der gesetzlichen Begriffsbestimmung gelten als Umweltinformationen Maß-
nahmen oder Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile wie Luft, Was-
ser, Boden, Landschaft und natürliche Lebensräume etc. auswirken oder 
wahrscheinlich auswirken. Agrarförderungen der Landwirtschaft werden für 
Investitionen genutzt, die unmittelbare Umweltauswirkungen haben, sei es für 
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die Düngung von Nutzflächen, die mit Emissionen verbundene Tierhaltung 
oder die Veränderung der Gewässerstruktur. Zahlreiche Förderungen werden 
sogar explizit mit dem Ziel begründet, den Zustand der Umwelt zu verbes-
sern. Dennoch urteilte ein nordrhein-westfälisches Verwaltungsgericht in der-
selben Angelegenheit, dass der Zweck der Fördermaßnahmen bei der Beur-
teilung, ob es sich um eine Umweltinformation handelt, im Vordergrund stehe. 
Da es vor allem um Zahlungen im Rahmen der Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Erzeuger gehe, komme das Umweltinformationsgesetz als 
Rechtsgrundlage für die Bearbeitung des Antrags deshalb nicht in Betracht, 
weil es sich gar nicht um Umweltinformationen handele. Obwohl es sich um 
die Rechtsprechung aus einem anderen Bundesland handelt, richtet sich das 
Land Brandenburg nach diesem Urteil und wendet ausschließlich das Akte-
neinsichts- und Informationszugangsgesetz an. 

Während der Informationszugang in Brandenburg noch an restriktiven Be-
stimmungen des Landesrechts scheitert, hat die Europäische Kommission 
sich selbst zu vollständiger Transparenz im Hinblick auf die Fördermittel aus 
dem EU-Haushalt verpflichtet. Künftig wird es eine jährliche Aufstellung der 
Fördermittelempfänger geben – ab 2008 für die Subventionen aus dem Struk-
turfonds und ab 2009 auch für die Mittel aus der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
Die Änderungen in den einschlägigen Verordnungen der Europäischen Ge-
meinschaften gelten auch in Brandenburg unmittelbar; die Veröffentlichung ist 
voraussichtlich vom Land vorzunehmen. Für die bisher in der Vergangenheit 
ausgezahlten Fördergelder gilt dies jedoch nicht; die Antragsteller müssen 
daher auf plausible Daten aus Brandenburg vorerst verzichten. 

Dies zeigt deutlich, dass die Vorschriften des brandenburgischen Aktenein-
sichts- und Informationszugangsgesetzes im Hinblick auf den restriktiven 
Schutz von Unternehmensdaten den Transparenzzielen des Gesetzes ent-
gegenstehen. Die Landesbeauftragte hält daher eine Änderung dieser Vor-
schrift für sinnvoll: Lediglich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sollten ge-
schützt werden, soweit sie das Interesse der Öffentlichkeit an einer Offenle-
gung überwiegen. 

Während das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz eine vollstän-
dige Transparenz auf dem Gebiet der Agrarförderung verhindert, ermöglicht 
in Zukunft die Transparenzinitiative der Europäischen Kommission, zu erfah-
ren, welche Betriebe in welcher Höhe gefördert wurden. 


